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mit dem Start ins Jahr 2020 kommt der ordentliche Bun-
desdelegiertentag immer näher. In dieser Ausgabe findest 
Du die Einladung und Tagesordnung, sowie die Unterla-
gen zur Anmeldung, welche bitte termingerecht in der 
Bundesgeschäftsstelle einzusenden ist, um die notwendi-
gen Vorbereitungen einleiten zu können.

Nun nutzen wir die Gelegenheit um zu schauen, was in 
den letzten fünf Jahren passiert ist. Der BDMP ist von knapp 
29.000 auf 34.000 Mitglieder gewachsen. Das entspricht 
einem reellen Wachstum von etwa 1000 Mitgliedern pro 
Jahr. Das bedeutet auch, dass die Bundesgeschäftsstel-
le wachsen musste, um die notwendige Arbeit für die Auf-
nahme und Betreuung unserer Mitglieder bewältigen zu 
können. In Paderborn haben wir sieben Festangestellte, 
die diese wichtige Arbeit hervorragend unter der Leitung 
von Frau Kleff leisten. Wir haben eine Mitarbeiterin in den 
Altersruhestand entlassen müssen, wofür wir guten Ersatz 
finden konnten. Auch haben wir die seit vielen Jahren aus-
gelagerte Lohnbuchhaltung, die Finanzbuchhaltung hat-
ten wir bereits vor längerer Zeit selbst wahrgenommen, 
in die Bundesgeschäftsstelle zurückgeholt. Diese Aufgabe 
erledigt der einzige Mann im Team, und dies überaus gut. 
Ja, wir sind sehr froh mit unserer Bundesgeschäftsstelle 
und ihren dem BDMP verbundenen Angestellten. 

In den letzten fünf Jahren ist es um das Thema Waffen-
recht leider nicht ruhiger geworden, was zu befürchten 
war. Das 3. Waffenrechtsänderungsgesetz ist zwar noch 
nicht in Kraft, aber die Änderungen werden wir spüren. 
Das ist sehr bedauerlich, da alle Verbände unter dem Man-
tel des Forum Waffenrecht mit vereinten Kräften versucht 
haben, Änderungen die unter der Prämisse des „Sicher-
heitsgewinns“ sicher keinen Nutzen entfalten werden in 
eine sinnvolle Richtung zu entwickeln. In einigen Punkten 
ist es besser geworden, aber leider kam der Punkt wo die 
Politik umsetzen wollte und es egal war, wie und ob es 
richtig ist. Wir erinnern an die Sitzung des Gutachteraus-
schusses im Oktober 2019 in der klar zur Sprache kam, was 
änderungsbedürftig ist und wie. Außerordentlich schade, 
dass auch in der Regierungskoalition in der Politiker mit-
arbeiten, die einer sachgerechten Lösung aufgeschlossen 
waren, von ihrer eigenen Koalition kein Gehör bekamen. 
Ein trauriger Zustand, in der der Wunsch etwas ändern zu 
wollen, aus welchen Gründen auch immer, stärker ist als 
der Verstand ob denn diese Änderung auch Sinn macht, 
oder aber, wie es sich im Fall der Magazinregelungen zei-
gen wird, zur Kriminalisierung von sehr vielen unbeschol-
tenen Bürgern führen wird, die bedauerlicherweise mit 
dem Thema WaffG nichts am Hut haben. 

Unsere Schießanlagen haben sich in den letzten fünf 
Jahren so entwickelt wie geplant oder besser gesagt, wie 
erhofft. Der Ausbau unserer Schießanlage in Alsfeld wur-
de fertig gestellt, die Bausumme hat den geplanten Rah-
men eingehalten, im Gegenteil konnte sogar die 100 Me-
ter Anlage mehrdistanzfähig ausgebaut werden ohne den 
Kostenrahmen zu übersteigen. Es wurden bereits hoch-
wertige Wettkämpfe in Alsfeld ausgerichtet, mit interna-
tionaler Beteiligung der weltbesten Schützen, voll des Lo-
bes waren die Schützen froh in Alsfeld schießen zu dürfen. 
Die Schießanlage in Trügleben ist ein weiteres großes Pro-

Liebes Mitglied des BDMP e.V.,

Vorwort

jekt, da geht es jedoch in Sachen Schießanlage mehr um 
Instandhaltung, in Sachen Infrastruktur jedoch besteht 
Nachholbedarf, der jedoch nicht so leicht zu befriedigen 
ist, da es sich um eine weit abseits liegende Schießanla-
ge handelt, die nicht so einfach ans öffentliche Netz an-
zuschließen ist. Gezeigt hat sich, dass bspw. die 300 Me-
ter-Anlagenteile hervorragende Bedingungen für unsere 
Deutschen Meisterschaften bieten und auch künftig wei-
ter für Langwaffendisziplinen attraktiver gestaltet werden. 
Unsere Schießanlage in Leitmar hat nach einigen Jahren 
der Überarbeitung den Segen der Genehmigungsbehör-
de, die Lüftungsanlage stellt den modernsten Stand der 
Technik dar, obligatorisch für eine Raumschießanlage, die 
Beleuchtung, Böden, Wände, Drehanlagen etc. sind für 
Meisterschaften aller Größe geeignet und sicher. So kann 
der BDMP sagen, dass er mit seiner eigenen Infrastruktur 
unabhängig von allem ist, was die Zukunft an Herausforde-
rungen zu bieten hat. 

Auch in Sachen Finanzen steht der BDMP so solide da 
wie nie zuvor. Trotz gewaltiger Investitionen ist die Ver-
schuldung gering, was nur funktionierte, indem große Tei-
le von Investitionen mit Mitteln aus dem laufenden Haus-
halt unterstützt werden. So wurden dem Bundesbeirat 
jederzeit Auskünfte erteilt, alle Zahlen offen gelegt und 
die tatsächlichen Ausgaben mit den geplanten Ausgaben 
verglichen. 

Ja, es waren anstrengende fünf Jahre, aber jeder von 
uns hat seinen Dienst am BDMP gerne geleistet. Wir sind 
froh, dass uns vor fünf Jahren die Möglichkeit gegeben 
wurde diese Aufgabe zu übernehmen und hoffen, dass die 
zurückliegenden fünf Jahre im BDMP ebenfalls gute wa-
ren.

Wir hoffen, Dich in Paderborn auf dem Bundesdelegier-
tentag begrüßen zu dürfen

Dein Präsidium
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Mitteilungen der Bundesgeschäftsstelle

Aus dem Austrittsjahr 2019 werden folgende Aufsichten-
und Schießleiternummern für ungültig erklärt:

Ungültige Schießleiter-Ausweise und- stempel
Anzahl: 122; Stand: 29.01.2020

Ungültige Ausweiskarten und -stempel von Aufsichtspersonen
Anzahl: 119; Stand: 29.01.2020

Ausweis-Nr.

Ausweis-Nr.

Schießleiter-Stempel nur mit Zusatz a gültig
Anzahl: 20; Stand: 29.01.2020

Ausweis-Nr.

48
82

238
263
475
495
532
690
907

1031
1038
1092
1341
1425
1442
1512
1595

80
182
291
313
391
418
430
528
552
601
677
706
757
880
881

1611
1720
1868
1890
1915
1933
2137
2200
2226
2390
2405
2419
2483
2489
2524
2526
2566

899
928
947

1021
1074
1080
1125
1126
1175
1242
1243
1244
1251
1254
1280

2609
2641
2717
2793
2794
2811
2857
2871
2880
2930
3015
3025
3164
3207
3216
3303
3357

1427
1463
1466
1494
1499
1521
1529
1531
1535
1565
1582
1640
1645
1698
1777

3369
3437
3465
3485
3506
3566
3682
3802
3876
3977
3988
4126
4143
4150
4248
4410
4464

1893
1901
1903
1968
2002
2009
2056
2060
2322
2362
2453
2474
2482
2516
2601

4504
4509
4553
4609
4610
4632
4746
4779
4884
4968
4980
4983
4991
5116
5124
5166
5191

2602
2627
2628
2646
2651
2675
2721
2737
2743
2746
2793
2796
2906
3189
3198

423
443
534

997
1806
1916

2075
2725
3228

3315
3380
3396

3997
4446
4713

5243
5294
5388
5400
5426
5468
5481
5484
5492
5500
5609
5613
5627
5697
5730
5834
5865

4800
4803
4843

3235
3294
3324
3325
3326
3359
3493
3601
3651
3685
3708
3713
3825
3929
4048

5934
5986
6009
6049
6102
6103
6107
6108
6301
6408
6522
6567
6581
6584
6688
6961
7035

7149
7201
7353

4915
7060

4100
4107
4210
4211
4224
4261
4354
4370
4380
4475
4547
4559
4561
4570
4688

4694
4730
4755
4845
4891
4934
4975
4987
5028
5056
5069
5072
5079
5087
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Mitteilungen der Bundesgeschäftsstelle

Liebe Mitglieder – bitte beachten! Der BDMP e.V. ehrt diejenigen Mitglieder, die dem Verband 15, 20, 25, 30, 35 und 40 
Jahre die Treue gehalten haben, mit einer entsprechenden Urkunde und einer Würdigungsmedaille. Diese Mitglieder kön-
nen beides bei der Bundesgeschäftsstelle schriftlich unter Angabe ihrer Anschrift und ihrer Mitgliedsnummer anfordern.

 3113  Kopinke, Leo  16.01.1990
 3035  Kuhlmann, Wolfgang  02.01.1990
 3222  Lotzwick, Frank  16.03.1990
 3028  Maier, Robert  01.01.1990
 3152  Martsch, Erich  28.02.1990
 3025  Matschke, Michael  01.01.1990
 3244  Modenbach, Rudolf  20.03.1990
 3090  Mögele, Otto  01.01.1990
 3182  Moritz, Dirk  16.03.1990
 3189  Müller, Udo  19.03.1990
 3078  Nagel, Klaus-Dieter  07.02.1990
 3325  Pohlmann-Drinkuth, Martina 07.03.1990
 3369  Prechtl, Gottfried  19.02.1990
 3220  Rubik, Martin  12.03.1990
 3332  Schreckenberg, Hans-Dieter 07.03.1990
 3207  Schulz, Rainer  21.03.1990
 3111  Schwangler, Andreas  19.02.1990
 3077  Schymura, Dieter  01.01.1990
 3147  Sinz, Karlheinz  15.02.1990
 3255  Skodda, Michael  11.01.1990
 3039  Thomas, Jürgen  01.01.1990
 3200  Vondracek, Vaclav  23.03.1990
 3136  Wahl, Matthias  25.01.1990
 3266  Weißenseel, Walter  15.01.1990
 3069  Wendel, Werner  06.02.1990
 3034  Wenniges, Helgo  02.01.1990
 3202  Wienpahl, Jörg  11.01.1990
 3038  Wilkowsky, Michael  01.01.1990
 3163  Wirz, Reinhard  13.03.1990
 3179  Wolf, Martin  06.03.1990
 3233  Wöltje, Hermann  30.03.1990
 3058 Zaha, Klaus  05.01.1990
 3161  Zahren, Robert  21.02.1990
 3127  Zurowski, Kurt  16.01.1990

 12010 Alberti, Ramon  10.03.1995
 11858  Albrecht, Andreas  14.02.1995
 12119  Aring, Franz  21.03.1995
 12209  Arndt, Norbert  30.03.1995
 12227  Arnold, Martin  30.03.1995
 12704  Badtke, Hartmut  17.03.1995
 11736  Barlozek, Harald  03.02.1995
 11567  Barnath, Günther  16.01.1995
 11888  Barth, Gerd  20.02.1995
 12067  Barthel, Knuth  13.03.1995
 12037  Bayer, Irene  09.03.1995
 12081  Becker, Jürgen  15.03.1995
 11696  Becker, Heinz Dieter  01.01.1995
 12623  Behrens, Rainer  20.02.1995
 11553  Bernhard, Jörg  12.01.1995
 11908  Bickel, Verena  04.01.1995
 12006  Bitzan, Rainer  04.01.1995
 11983  Bode, Manfred  06.03.1995
 12079  Bodenburg, Gustav  14.03.1995
 11464  Bodendörfer, Stefan  02.01.1995
 11954  Böhm, Michael  20.02.1995
 12027  Bosch, Werner  27.02.1995
 11808  Böttger, Werner  12.01.1995

 115 Kamp, Helmut Berthold  28.01.1980
 105  Kreutzberg, Wieland  22.01.1980
 130  Kurz, Karl-Hein 18.03.1980
 120 Temme, Lothar  02.02.1980

 918  Ackermann, Rudolf  15.02.1985
 932  Eberz, Gabriele  05.03.1985
 929  Eibel, Dieter-Rolf  05.03.1985
 882  Gehring, Ernst  02.01.1985
 912  Hinz, Harald  15.02.1985
 915  Kleinloff, Holmar  15.02.1985
 914  Komp, Peter  15.02.1985
 916  König, Karl-Heinz  15.02.1985
 885  Krause, Wolfgang  02.01.1985
 941  Noltemeyer, Jürgen  20.03.1985
 900  Roth, Willi  15.02.1985
 889  Scarabel, Valter  01.02.1985
 931  Schober, Erwin  05.03.1985
 919  Sierig, Michael  15.02.1985
 880  Wegener, Horst  01.01.1985
 871  Wellmann, Frank  01.01.1985
 930  Wörheide, Horst Dieter  05.03.1985

 3054  Baumann, Arnold  12.01.1990
 3236  Bellmann, Andreas  20.03.1990
 3151  Berneker, Günter  28.02.1990
 3040  Botz, Horst W.  01.01.1990
 3231  Bürger, Franz-Josef  15.02.1990
 3027  Cronenberg, Tim  01.01.1990
 3216  David, Hermann  26.03.1990
 3143  Denkel, Frank  10.03.1990
 3203  Derichs, Hubert  11.01.1990
 3083  Ebner, Klaus  31.01.1990
 3180  Ecke, Jörg  16.03.1990
 3181  Eckstein, Frank  16.03.1990
 3195  Eismann, Rudolf  22.01.1990
 3176  Eisner, Bernd  22.01.1990
 3079  Erbach, Rüdiger  07.02.1990
 3168  Fischer, Winfried  26.01.1990
 3245  Frei, Peter  31.01.1990
 3097  Gebauer, Yvonne  13.02.1990
 3030  Gödde, Michael  01.01.1990
 3241  Grotz, Otmar  22.03.1990
 3173  Hartmann, Karl  21.02.1990
 3093  Hartung, Helmut  23.01.1990
 3103  Heidenreich, Reinhold  05.01.1990
 3499  Herde, Christian  01.01.1990
 3049  Herkrath, Thiemo  15.01.1990
 3153  Hermann, Karlheinz  28.02.1990
 3101  Heß, Kai  13.02.1990
 3177  Kiermeier, Norbert  20.02.1990
 3184  Klughammer, Stefan  19.03.1990
 3262  Klüh, Matthias  02.01.1990

Mitgliedsnr. Name Eintrittsdatum Mitgliedsnr. Name Eintrittsdatum

Im Jahre 2020 besteht die Mitgliedschaft im
BDMP e.V. seit 40 Jahren bei:

Mitgliedsnr. Name Eintrittsdatum

Im Jahre 2020 besteht die Mitgliedschaft im
BDMP e.V. seit 35 Jahren bei:

Mitgliedsnr. Name Eintrittsdatum

Im Jahre 2020 besteht die Mitgliedschaft im
BDMP e.V. seit 30 Jahren bei:

Mitgliedsnr. Name Eintrittsdatum

Im Jahre 2020 besteht die Mitgliedschaft im
BDMP e.V. seit 25 Jahren bei:
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Mitteilungen der Bundesgeschäftsstelle

 11496  Brandenburg, Franz Fredy  04.01.1995
 11837  Brandt, Wolfgang  13.02.1995
 11566  Brettschneider, Uwe  16.01.1995
 11765  Brock, Carsten  06.02.1995
 12055  Burg, Peter  28.02.1995
 11468  Bursian, Wolfgang  02.01.1995
 11651  Busch, Günter  26.01.1995
 11453  Busch, Markus  02.01.1995
 11614  Chlebos, Thomas  23.01.1995
 11964  Ciuberski, Klaus  02.03.1995
 12303  Claßen, Wilfried  03.02.1995
 12158  Colasurdo, Michele  23.03.1995
 11829  Dahm, Ulrich  10.02.1995
 12418  Decker, Winfried  02.01.1995
 11450  Degowski, Thomas  02.01.1995
 11449  Degowski, Ralf  02.01.1995
 11904  Dehmlow, Jens  22.02.1995
 12151  Deliano, Korbinian  27.03.1995
 12142  Dettmer, Frank  23.03.1995
 11812  Diehl, Thomas  09.02.1995
 11701  Ebeling, Fred  24.01.1995
 12105  Eberle, Peter  20.03.1995
 12103  Eckloff, Jürgen  20.03.1995
 11959  Eisele, Gerd  02.03.1995
 12241  Engel, Walter  07.03.1995
 12627  Erler, Michael  21.02.1995
 11987  Ertel, Thorsten  06.03.1995
 11940  Ester, Frank  27.02.1995
 11779  Exner, Maik  19.01.1995
 12164  Falkenberg, Jörg  28.03.1995
 11436  Fitzner, Matthias  01.01.1995
 12125  Franz, Wolfgang  21.03.1995
 11711  Fredebeil, Christian  30.01.1995
 12210  Freyaldenhoven, Jürgen  30.03.1995
 11693  Fricke, Marco  01.01.1995
 11694  Fricke, Jürgen  01.01.1995
 12029  Frings, Heinz  27.02.1995
 12145  Fritze, Thorsten  01.01.1995
 11698  Fröhlich, Holger  01.01.1995
 11661  Frost, Adelbert  17.01.1995
 12038  Ganser, Karl Josef  09.03.1995
 11562  Gätgens Alexander  16.01.1995
 12491  Gebhardt, Jürgen  16.01.1995
 12031  Geihs, Silvia  27.02.1995
 11723  Gerloff, Manfred  04.01.1995
 11726  Getzke, Holger  03.02.1995
 12257  Gibbisch, Jürgen  30.03.1995
 11903  Gierke, Alexander  17.02.1995
 12212  Gies, Rainer  30.03.1995
 11466  Görgens, Melanie  02.01.1995
 11644  Görl, Rudi  26.01.1995
 11907  Grabow, Manfred  14.02.1995
 11690  Grafenstein, Günter  01.01.1995
 11472  Greiffenreich, Detlef  02.01.1995
 11473  Greiner, Falk  02.01.1995
 13091  Gröschner, Lutz  03.02.1995
 11561  Grün, Norbert  16.01.1995
 11942  Günther, Reinhard  03.02.1995
 11874  Günther, Martin  11.02.1995
 12160  Haberland, Heinz  13.03.1995
 11337  Habermehl, Dieter  01.01.1995
 12348  Hammer, Paul  01.01.1995
 11432  Hein, Anneliese  01.01.1995

Mitgliedsnr. Name Eintrittsdatum Mitgliedsnr. Name Eintrittsdatum

Im Jahre 2020 besteht die Mitgliedschaft im
BDMP e.V. seit 25 Jahren bei:

 11725  Heine, Wolfgang  03.02.1995
 11615  Heinze, Jürgen  23.01.1995
 12034  Hennes, Willi  09.03.1995
 11720  Herbaty, Martin  24.01.1995
 12159  Herfort, Walter  31.03.1995
 11622  Herr, Oswald  17.01.1995
 11997  Herzog, Heiko  23.01.1995
 11658  Hess, Peter  19.01.1995
 11824  Heßlinger, Volker  09.02.1995
 12099  Hildebrand, Bernhard  17.03.1995
 11953  Hillen, Heinz-Joachim  20.02.1995
 11941  Hofbauer, Willibald  21.02.1995
 12128  Hoffmann, Ronny  22.03.1995
 12229  Hoffmann, Michael  30.03.1995
 11479  Holder, Hubert Horst  02.01.1995
 11986  Holder, Eligija  06.03.1995
 12239  Holzvoigt, Ehrenfried  27.03.1995
 11506  Hönigschmid, Norbert  06.01.1995
 11993  Hörmann, Katja  15.02.1995
 12101  Hörner, Harald  16.02.1995
 11647  Hotz, Hubert  26.01.1995
 12011  Hövelmann, Klaus  10.03.1995
 12040  Hürtgen, Manfred  09.03.1995
 11859  Hüther, Nicolas  27.01.1995
 11448  Jäger, Josef  02.01.1995
 11573  Jainz, Wolfgang  16.01.1995
 12110  Kamm, Walter  13.03.1995
 12483  Kapitza, Bernd  30.03.1995
 11816  Kaschner, Erwin  01.01.1995
 12153  Kasper, Hans Jürgen  27.03.1995
 12091  Katz, Maximilian  13.03.1995
 12008  Kersten, Marius  06.03.1995
 11459  Kiel, Ullrich Wilhelm  02.01.1995
 11707  Klusmeier, Jens Friedrich  30.01.1995
 11936  Knape, Dietmar  28.02.1995
 11969  Knöpke, Bernhard  03.03.1995
 11686  Knorre, Wilfried  01.01.1995
 13212  Kock, Johannes George  01.01.1995
 11746  Kolein, Bernd  27.01.1995
 12146  Konegen, Thomas  02.03.1995
 12201  Köppen, Lutz  02.01.1995
 11465  Kreuzberg, Friedrich  02.01.1995
 11637  Krüger, Hartmut  25.01.1995
 11935  Kühn, Klaus  28.02.1995
 11772  Kühn, Michael  07.02.1995
 11670  Kümmel, Horst  27.01.1995
 11813  Künecke, Bernd  17.01.1995
 12045  Küppers, Rolf  09.03.1995
 11634  Lange, Reinhard  25.01.1995
 11474  Lange, Reiner  02.01.1995
 12021  Lehmann, Hans Jürgen  09.03.1995
 11483  Leo, Francesco  03.01.1995
 11901  Liley, Thomas  20.02.1995
 11545  Limpert, Ralf  03.01.1995
 11559  Limpert, Steffen  03.01.1995
 12250  Lindner, Horst  13.03.1995
 11925  Lippert, Carsten  23.02.1995
 12973  Lotz, Markus  17.03.1995
 12052  Lubinski, Udo  13.03.1995
 11963  Lüdicke, Norbert  02.03.1995
 11451  Maffei, Klaus  02.01.1995
 11939  Mantel, Hans Jürgen  23.01.1995
 12208  Mart, Leo  30.03.1995
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Mitteilungen der Bundesgeschäftsstelle

Mitgliedsnr. Name Eintrittsdatum Mitgliedsnr. Name Eintrittsdatum

Im Jahre 2020 besteht die Mitgliedschaft im
BDMP e.V. seit 25 Jahren bei:

 12179  Maschke, Wolfgang  28.03.1995
 11722  Mayrl, Gerhard  11.01.1995
 12118  Meier, Michael  21.03.1995
 11493  Menke, Guenter  04.01.1995
 11763  Merkelbach, Hans Gerhard  06.02.1995
 11660  Merkle, Ralf  01.01.1995
 11977  Meusel, Frank  15.02.1995
 12169  Meye, Dietrich  29.03.1995
 11905  Meyer, Jan Bernd  22.02.1995
 11809  Meyer, Walter  08.02.1995
 11437  Miehling, Anton  01.01.1995
 12144  Mihalek, Jürgen  23.03.1995
 11912  Mockenhaupt, Rainer  22.02.1995
 11467  Müller, Armin  02.01.1995
 11682  Müller, Lutz  01.01.1995
 11452  Müller, Heinz  02.01.1995
 12143  Münch, Claus Peter  23.03.1995
 13515  Nester, Thomas  01.01.1995
 11738  Nicolai, Michael  03.02.1995
 11982  Nieweg, Andreas  27.02.1995
 12002  Noack, Stefan  07.03.1995
 12390  Obst, Burkhard  17.03.1995
 11705  Ollmer, Heinz Günther  30.01.1995
 11973  Ozabrick, Helmut  06.03.1995
 11735  Paehr, Frank  03.01.1995
 11681  Parthey, Jürgen  01.01.1995
 11490  Paterson, Mark  04.01.1995
 11512  Pauli, Franz  09.01.1995
 12224  Pein, Jörg  30.03.1995
 12139  Peine, Olaf  13.03.1995
 11951  Pellmann, Markus  20.02.1995
 11667  Pelzer, Mirco  27.01.1995
 12048  Pelzer, Frank  09.03.1995
 12166  Philipp, Thomas  20.03.1995
 11766  Pichler, Maximilian  06.02.1995
 11887  Piech, Janusz Jerzy  10.02.1995
 12370  Plümer, Ulrich  30.03.1995
 11842  Porkert, Klaus  24.01.1995
 11900  Pötzsch, Helmut  20.02.1995
 11602  Preston, Thomas Madison  03.01.1995
 11743  Puletz, Dirk  27.01.1995
 12156  Rappl, Lars  31.03.1995
 11470  Rathner, Eike  02.01.1995
 11742  Räuber, Joachim  01.01.1995
 12307  Rautenberg, Bernd  26.01.1995
 1509  Reese, Horst  23.02.1995
 11899  Reichwald, Hans Hermann  20.02.1995
 11680  Reipsch, Gerold  01.01.1995
 11679  Richter, Siegfried  01.01.1995
 11541  Riedel, Klaudia  11.01.1995
 11891  Roddewig, Stefan  20.02.1995
 11989  Röhrs, Heiko  06.02.1995
 11485  Roos, Thomas  03.01.1995
 11974  Rosenberg, Klausdieter  06.03.1995
 12141  Rother, Werner  23.03.1995
 11950  Rothmann, Günter  20.02.1995
 11956  Runge, Mirko  02.03.1995
 12331  Sander, Ulrich  27.03.1995
 11754  Schegel, Andre  30.01.1995
 11537  Schels, Johann  04.01.1995
 11740  Schmidt, Frank  27.01.1995
 11714  Schmidt, Carlo  30.01.1995
 12097  Scholz, Christian  17.03.1995

 12066  Schramm, Gunter  13.03.1995
 11737  Schremmer, Britt  03.02.1995
 12102  Schulz, Mike  20.03.1995
 11591  Schumacher, Tilo  19.01.1995
 12088  Schumacher, Michael  09.03.1995
 11546  Schwebs, Dieter  11.01.1995
 12785  Schwon, Frank  16.03.1995
 12005  Sebald, Martin  07.03.1995
 11648  Seffern, Nikolaus  26.01.1995
 11898  Selle, Peter  20.02.1995
 11442  Senge, Karl Heinz  01.01.1995
 11713  Sengespeick, Thomas  30.01.1995
 12124  Siedentopp, Claus  01.01.1995
 11636  Siewers, Heinz  25.01.1995
 11677  Siewert, Jürgen  01.01.1995
 11480  Sommersberger, Michael  02.01.1995
 11703  Sonneck, Thomas  30.01.1995
 12132  Spartz, Otto  22.03.1995
 11469  Staufenbiel, Armin  02.01.1995
 11981  Stellmacher, Jens  20.02.1995
 12308  Stern, Klaus Dieter  31.03.1995
 11547  Sternberg, Martin  11.01.1995
 11431  Stich, Oliver  01.01.1995
 11494  Stief, Gerhard Karl  04.01.1995
 12112  Strathmann, Martin  20.03.1995
 11502  Streek, Arnold  06.01.1995
 11616  Strehle, Peter  23.01.1995
 12252  Stroheker, Norbert  22.03.1995
 11875  Stuck, Ulfert Helge  24.01.1995
 12236  Sturm, Peter  20.02.1995
 11433  Theilig, Stefan  01.01.1995
 11852  Thiele, Wolfgang  08.02.1995
 11853  Thiele, Beate  08.02.1995
 11491  Thiele, Wilhelm  04.01.1995
 12130  Treibert, Oliver  22.03.1995
 11814  Trenkel, Marco  23.01.1995
 12161  Trinter, Uwe  20.03.1995
 12071  Uhlig, Ralph  23.03.1995
 11767  Unterleitner, Matthias  06.02.1995
 12033  Urbanek, Johannes  27.02.1995
 12181  Van-Mai, Huy Quang  28.03.1995
 11965  Völker, Ralph  19.01.1995
 12012  Vollmer, Günther  10.03.1995
 11598  Wagner, Guido  23.01.1995
 12046  Weinstock, Constanze  09.03.1995
 11674  Weishof, Alexander  01.01.1995
 13720  Weiß, Ulrich  28.02.1995
 11675  Weißbrenner, Andre  01.01.1995
 12022  Wellnitz, Wolfgang  09.03.1995
 12023  Werk, Siegfried  09.03.1995
 11971  Werner, Jürgen  06.03.1995
 11807  Wigrim, Frank  30.01.1995
 12305  Windmüller, Christian  02.03.1995
 11507  Wolf, Friedhelm  09.01.1995
 11607  Wolkenstein, Thomas  02.01.1995
 11653  Würfel, Wolfgang  27.01.1995
 12137  Wurmstich, Gerhard  22.03.1995
 12030  Yigitoglu, Emre  27.02.1995
 11672  Zibell, Uwe  01.01.1995
 12077  Ziffer, Roland  14.03.1995
 11618  Zimmerer, Mathias  16.01.1995
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Sport International

Trafalgar Meeting – Bisley  2019

Team BDMP wieder erfolgreich
Das weltweit größte Schießspor-

tereignis für Dienstgewehrschützen 
in Bisley / England fand in diesem 
Jahr am 19. und 20. Oktober statt.

Das Team des BDMP reiste am 
15. Oktober, unter der bewähr-
ten Leitung des Bundesreferenten 
Dietmar Hönersch, an.

Die Vielfalt der verschiede-
nen Wettkampfklassen des Mee-
tings bieten für jede Waffenart und 
Schützen die Möglichkeit sich im 
Wettkampf auf internationaler Ebe-
ne zu messen.

Muzzle Loader: Vorderla-
der-Langwaffen; Perkussion oder 
Steinschloss vor 1874; Vintage: 
Schwarzpulver-Hinterlader vor 

1891; Carbine: Karabiner für Metall-
patronen vor 1961; Classic: Karabi-
ner & Gewehre vor 1919; Veteran: 
Karabiner & Gewehre  1919-1945; 
Open: Karabiner & Gewehre die 
vor 1961 entwickelt wurden; Gal-
lery Pistol: Vorderlader-Kurzwaffen; 
Perkussion oder Steinschloss

An den Trainingstagen wurden 
die bereits in den vergangenen 
Jahren ermittelten Visiereinstellun-
gen überprüft und eventuell korri-
giert sowie neue Ladungen getes-
tet.  

Da sich für Dienstgewehrschüt-
zen im Laufe des Jahres eher sel-
ten die Gelegenheit bietet, auf Di-
stanzen von über 300 Meter zu 

schießen, sind die Einstellwerte der 
Höhenkorrektur von besonderer 
Bedeutungen, um im Wettkampf 
auf Anhieb auf der Scheibe zu sein. 
Zudem sind die Probeschüsse mit 
2, resp. 3 meist sehr begrenzt.

Darüber hinaus muss die Abwei-
chung durch den vorherrschenden 
Wind geschätzt, und durch Verstel-
lung am Diopter angepasst, oder 
bei Waffen ohne Seitenverstellung, 
gegengehalten werden, was eine 
gewisse Erfahrung erfordert, um 
gute Ergebnisse zu erzielen.

Der traditionelle „Deutsche 
Abend“ am Freitag bot wieder 
Gelegenheit sich mit den inter-
nationalen Teilnehmern und auch 
Verantwortlichen der NRA, aus-
zutauschen. In gemütlicher Run-
de und bei sehr gutem Essen, ein 
großer Dank an Anna Milke, wurde 
über die kommenden Wettkampf-
tage, vergangene Wettkämpfe, 
Waffen, Ladedaten usw. gefach-
simpelt.

Ein weiteres Thema waren Rege-
länderungen, die erst eine Woche 
vor Beginn der Veranstaltung be-
kannt gegeben wurden und das 
Team zu kurzfristigen Umstellun-
gen bei der Ausrüstung zwang. Das 
Regelwerk für kommende Wett-
kämpfe dieser Art wird zu Beginn 
des Jahres 2020 komplett überar-
beitet werden um Interpretatio-
nen und Unstimmigkeiten so weit 
wie möglich auszuschließen. Dies 
gibt den Teilnehmern und Aufsich-
ten wesentlich mehr Klarheit und Olaf Eckhardt, Dietmar Hönersch und Anne Milke.
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Sport International

Das erfolgreiche Team BDMP in Bisley.

Michael Zimmer (r.) mit den "Trafalgar 
Lettern".

...und Feuer! Anne Milke in Aktion.

Sicherheit was erlaubt ist und was 
nicht. Somit kann sich auf das kon-
zentriert werden was wichtig ist, ei-
nen fairen, sichereren Wettkampf.

In diesem Jahr hatten die Schüt-
zen Glück mit dem Wetter; es reg-
nete, während der Trainingstage, 
nur zu Zeiten in denen nicht ge-
schossen wurde und während der 
Wettkämpfe überhaupt nicht. 

Dafür waren die Windbedingun-
gen in diesem Jahr anspruchsvoll, 
und ohne eine systematische Be-
obachtung der Windfahnen, war 
es auf die langen Distanzen un-
möglich, im „Schwarzen“ zu blei-
ben. Trügerisch war dies zudem 
am Sonntagmorgen, wo die Wind-
fahnen keinen Wind anzeigten, je-
doch 4-5 Minuten auf 600 yds un-
abdingbar waren, um im Zentrum 
der Scheibe zu landen. Auf 900 yds 
waren die Winde an beiden Tagen 
recht böig, und selten konstant, so 
dass die erschwerten Bedingun-
gen, den Schützen einiges abver-
langten.

Dafür wurde das Team mit trocke-
nen Bedingungen belohnt, was den 
Ablauf wesentlich vereinfachte.

Die Schützen des BDMP-Teams 
haben auch in diesem Jahr erneut 
ihre Klasse unter Beweis gestellt 
und ließen sich nicht aus der Ruhe 
bringen und konnten in bekannter 
Manier überzeugen und sich ge-

gen die Konkurrenz aus den ande-
ren Nationen bewähren.

Die Siegerehrung wurde am 20. 
Oktober 2019 ab 18:00 Uhr durch-

geführt. Das Dienstgewehr-Team 
des BDMP hat hervorragende Er-
gebnisse erzielt und errang 24 ers-
te Plätze, 27 zweite Plätze und 11 
dritte Plätze. Die begehrte „Trafal-
gar Letter“ zu Ehren von Lord Nel-
son ging auch in diesem Jahr wie-
der an einen deutschen Schützen.

Das Meeting fand seinen würdi-
gen Abschluss und Ausklang bei 
einem Abendessen im „South Lon-
don Rifle Club“ an dem sich Schüt-

zen aus Irland, England, Holland 
sowie Deutschland noch einmal 
trafen um die errungenen Platzie-
rungen zu feiern. 

 Text: Zimmer / Meyers
 Fotos: Heymel & NRA
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Sport National: Bayern

Landesmeisterschaft Bayern Süd
Vom 02.01-05.01.2020 fand die 

diesjährige Landesmeisterschaft Bay-
ern Süd in acht Kurzwaffendisziplinen 
wieder in Fridolfing, auf der Schieß-
stätte der SLG Traunstein e.V. statt. Es 
wurden neben PP1, PP3, PP4, NPA-B 
& SM1 auch die Optical Sights PP1, 
NPA-B und SM1 angeboten. 

Im Gegensatz zum letzten Jahr 
herrschte in Südbayern kein Schneecha-
os, somit war eine gute Anreise mög-
lich.

Es meldeten sich 214 Starter mit 
insgesamt 699 Starts an. Spitzenrei-
ter war PP1 mit 192 Starts, gefolgt 
von NPA und PP3. Die weiteste An-
reise hatte ein Schütze aus Hessen, 
der als Gast teilnahm. Die SLGn Bad 
Wiessee und Furth 2000 stellten wie 
erwartet zahlreiche Teilnehmer. Die 
Leistungsdichte war wie immer bei 
diesen Disziplinen hoch, z.B. belegte 
Walter Judex mit 18 Xer vor Christian 
Reckziegel mit 15 Xer beide 300 Rin-
ge den 1. Platz bei PP4.

Obwohl einige Schützen nicht Re-
gel und Disziplin sicher waren, verlief 
der Wettkampf reibungslos. Leider 

mussten der Schießstandboden und 
das Messgerät auch ein paar Treffer 
aufnehmen.

Ein Dank geht an alle Helfer der 
SLG Traunstein, die in der Küche für 
das leibliche Wohl sorgten und als 
Schießleiter und Aufsicht dienten. Ein 
Wettkampf dieser Größe wäre ohne 
freiwillige Helfer nicht durchführbar!

Die gesamten Ergebnisse können 
der LV Website entnommen werden.

 Text und Fotos: Andreas Mayer
Landesreferent PP1/3/4/NPA/SM1 

Bayern Süd

Die SLG Bad Wiessee.
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Forum Waffenrecht

Umstrittene Waffengesetzänderung vom 
Bundestag und Bundesrat beschlossen

In seinen letzten Sitzungen am 13. und 
20. Dezember haben der Deutsche Bun-
destag und Bundesrat dem im gesamten 
letzten Jahr diskutierten Dritten Gesetz 
zur Änderung des Waffengesetzes zuge-
stimmt. Damit ist das Gesetz nun beschlos-
sen und muss jetzt vom Bundespräsiden-
ten unterzeichnet sowie anschließend im 
Bundesgesetzblatt veröffentlicht werden.

Die wichtigsten Änderungen wie
folgt:
Bedürfnisprüfung für
Sportschützen:
Durch Änderungen in §§ 4 und 14 wird 

jetzt klar geregelt, wann die Waffenbehör-
den das Bedürfnis von Schießsporttrei-
benden zu prüfen haben und welcher Maß-
stab hier anzulegen ist.

So soll die Behörde jetzt im fünften und 
zehnten Jahr nach Erteilung der ersten 
waffenrechtlichen Erlaubnis einen Nach-
weis verlangen. Prüfungszeitraum soll 
das Jahr und das Vorjahr sein und in die-
sen muss der Schießsportler regelmäßig 
quartalsweise oder sechs Mal im Jahr dem 
Schießsport nachgegangen sein. Unter-
schieden wird hier noch nach den Waffen-
arten: Kurz- und Langwaffe. Besitzt der zu 
Überprüfende beide Waffenarten, muss er 
auch sowohl mit einer Kurz-, als auch mit 
einer Langwaffe im vorbeschriebenen Um-
fang trainiert haben (also in jedem Quar-
tal mit beiden Waffenarten oder sechs Mal 
mit der Kurz- und der Langwaffe). Nach-
gewiesen wird dieses Training durch eine 
Bescheinigung des Schießsportverbandes 
bzw. seines Teilverbandes.

Nach der Überprüfung des Schützen im 
zehnten Jahr reicht anschließend eine Be-
scheinigung des verbandsorganisierten 
Vereins, dass der Schütze weiterhin Mit-
glied ist.

Die Verbände begrüßen diese Klarstel-
lung, die den ausufernden Forderungen 
einiger Waffenbehörden und auch teilwei-
se der Rechtsprechung deutlich Einhalt ge-
bietet. Diese degradierte die Anschaffung 
von teils hochwertigen Sportwaffen zum 
bloßen zeitweisen genehmigten Besitz, da 
keiner wissen kann, ob er über lange Jahre 
und bis ins hohe Alter diese überzogenen 
Forderungen von bis zu zwölf Schießtermi-
nen mit jeder besessenen Waffe hätte er-
füllen können.

Völlig überraschend beinhaltete dann 
aber der verabschiedete Entwurf die Be-
grenzung der „Gelben WBK“ zum Erwerb 
von zukünftig noch zehn Waffen. Dies ver-
wundert sehr, da dieses Thema im ganzen 
Zeitraum der Waffengesetzänderung in-
klusive der Vorgespräche in 2018 niemals 
problematisiert wurde. Die Gelbe WBK 
war gerade als Erwerbserleichterung für 

besonders Deliktsirrelevante Waffenarten 
normiert worden und darum verwundert 
es umso mehr, dass hier Restriktionen vor-
genommen wurden. Auch wurden hier be-
hördliche Begrenzungen beim Erwerb gro-
ßer Waffenanzahlen bisher stets von der 
Rechtsprechung mitgetragen. Wir bedau-
ern daher diese Einschränkung sehr. We-
nigstens wurde der Bestand derer, die be-
reits mehr als zehn Waffen auf ihrer Gelben 
WBK erworben haben, geschützt.

Sollten über das Kontingent von zehn 
Sportwaffen in der gelben WBK weitere 
benötigt werden, so müssen diese im je-
weiligen Einzelfall über die grüne WBK mit 
Voreintrag beantragt werden.

Einbeziehung der Verfassungs-
schutzämter in die Zuverlässig-
keitsprüfung:
Die bestehenden strengen Regeln zur 

Zuverlässigkeitsprüfung werden weiter 
verschärft.

So wird das für den Wohnort des Erlaub-
nisbewerbers zuständige Landesamt für 
Verfassungsschutz in den Katalog der zu 
beteiligenden Behörden (z. B. neben der 
örtlichen Polizeibehörde oder der Staats-
anwaltschaft) aufgenommen.

Auch wird zukünftig die Mitgliedschaft 
in einer verfassungsfeindlichen Organisati-
on ausreihen, eine Regelunzuverlässigkeit 
zu begründen, auch wenn diese nicht ver-
boten ist.

Zwar kritisieren die Verbände das hierin 
ausgedrückte Misstrauen gegenüber den 
seit Jahrzehnten weit überdurchschnitt-
lich rechtstreuen und staatsbejahenden 
Jägern, Sportschützen und Sammlern. Je-
doch wird das grundsätzliche Anliegen, 
Extremisten und Kriminelle vom Erwerb le-
galer Waffen abzuhalten, selbstverständ-
lich vollumfänglich unterstützt.

Magazine:
Die umstrittenste Regelung wurde si-

cherlich im Bereich der Magazine getrof-
fen, welche bisher keinerlei waffenrechtli-
chen Regelungen unterfielen.

Nunmehr sollen alle Wechselmagazi-
ne für Zentralfeuermunition – auch von 
Repetierwaffen - dann verboten im Sinne 
des Waffengesetzes sein, wenn sie mehr 
als zehn Patronen für Langwaffen oder 
zwanzig Patronen für Kurzwaffen aufneh-
men können. Maßgeblich ist hier der Ma-
gazinkörper, der nicht mehr Patronen der 
vorgenannten Anzahlen aufnehmen darf. 
Bei festeingebauten Magazinen gilt die-
ses Verbot nur für Selbstladewaffen, aber 
nicht für Repetierer.

Zu messen ist die Kapazität im Kaliber, 
welches der Hersteller bestimmt, sprich ei-
ne Selbstladeflinte im Kaliber 12/76 wird 
auch nicht mit einer kürzeren Patrone ge-

messen und ein Magazin für .458 SOCOM 
nicht in .223 Rem.

Für Magazine, die sowohl in Lang- wie 
auch in Kurzwaffen verwendbar sind (Bei-
spiel: Glock 17), wurde bestimmt, dass die-
se grundsätzlich als Kurzwaffenmagazine 
angesehen werden und für diese also die 
Zwanzigschussgrenze gilt, außer der Be-
sitzer verfügt auch über eine Langwaffe, in 
der das Magazin ebenfalls verwendbar ist. 
Dann darf lediglich ein Magazin mit maxi-
mal zehn Schuss besessen werden.

Für alle Altbesitzer, die bereits vor dem 
13. Juni 2017 ein größeres Magazin beses-
sen haben, sei es, dass sie

hierzu eine Waffe oder
überhaupt Waffen oder
auch gar keine Waffe
besitzen, bietet sich die Möglichkeit in-

nerhalb vom 19 Monaten die Magazine bei 
der örtlichen Waffenbehörde anzumelden. 
Diese sind dann gerade keine verbotenen 
Gegenstände und müssen dann auch nicht 
gesondert Aufbewahrt werden und auch 
die Verwendung (soweit sie bisher schon 
zulässig war) soll weiter erlaubt sein.

Benötigt aber ein Sammler oder Schieß-
sportler zukünftig ein Magazin über den 
vorgenannten zulässigen Kapazitäten, weil 
dieses zu seinem Sammelgebiet gehört 
oder er einer entsprechenden Schießdis-
ziplin nachgeht, bleibt diesem nur beim 
Bundeskriminalamt eine Ausnahmegeneh-
migung nach § 40 Abs. 4 WaffG zu bean-
tragen.

Es hätte hier sicher unbürokratischere 
und bürgerfreundlichere Möglichkeiten 
gegeben, die Vorgaben der Europäischen 
Feuerwaffenrichtlinie umzusetzen, jedoch 
fanden diese leider keine Mehrheiten. Hier 
wird die Praxis zeigen, ob und wie sich die 
Regelung in der Praxis bewährt.

Zulassung von
Schießstandsachverständigen:
Da sich die alleinige Zulassung von öf-

fentlich bestellten und vereidigten Sach-
verständigen nicht bewährt hat, wird es 
zukünftig in die Kompetenz der Bundes-
länder gelegt, durch Rechtsverordnung zu 
bestimmen, wer Schießstätten abnehmen 
darf. Diese Öffnung kann insbesondere in 
den Regionen, wo eklatanter Mangel an 
geeigneten Überprüfenden herrscht, Ab-
hilfe im Sinne der Sportschützen, Jäger 
und Standbetreiber schaffen. Nimmt aller-
dings ein Bundesland das Recht zum Er-
lass einer solchen Rechtsverordnung nicht 
wahr, bleibt es bei der aktuellen Regelung 
(§ 12 Abs. 4 bis 6 AWaffV). Ansonsten wird 
§ 12 AWaffV gestrichen (er ist aber zum Teil 
im neuen § 27a WaffG enthalten).

 Text: David Brandenburger
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Eichwald-Cup 2019 – voller Erfolg!
Der bereits nach einer Woche nach 

Ausschreibung ausgebuchte Eich-
wald-Cup der SLG Mettertal e.V. in 
Großsachsenheim war abermals ein 
Volltreffer. Wie jedes Jahr zu Guns-
ten krebskranker Kinder und es war 
für alle Teilnehmer ein voller Erfolg.

Die Organisation durch Klaus Gru-
ner und seine Team lief störungsfrei. 
Sämtliche Helfer hatten sich sofort 
wieder bereit erklärt, bei dieser gu-
ten Sache mitzuwirken, viele kom-
men schon die ganzen letzten Jahre.

Ein ganz großes Lob an die Hel-
fer, sie standen bis zu 10 Stunden auf 
dem Schießstand und sorgten für ei-
nen reibungslosen Ablauf.

Eine ganz tolle Sache war, dass wir 
wieder zwei Waffen zu verlosen hat-
ten. Das ist nicht selbstverständlich 
und so möchten wir uns bei der Fir-
ma SIG Sauer und Ralf Merkle noch 
einmal herzlich bedanken. Die Waf-
fen brachten zusammen 2200 Euro 
durch Losverkauf ein. Die Schmeis-
ser BA 15-22  gewann Stephan Kno-
bloch von der SLG Hofeim-Ried und 
die SIG Sauer P320 RX ging an And-
re Hiller von der SLG Waldbronn. Wir 
wünschen den beiden Gewinnern 
viel Freude mit den neuen Waffen.

Des Weiteren verlosten wir noch 
eine Schießtasche von SIG Sauer un-
ter den Loskäufern. Der Gewinner 
war Jörg Heinkel von der SLG Kör-
schachtal.

148 Schützen waren auf der Anlage 
des SV Großsachsenheim und absol-
vierten  480 Starts. Selbst die Anreise 
aus dem Wetteraukreis, Würzburg, 
Pfalz und Weiden war kein Hinde-
rungsgrund an diesem Wettbewerb 
teil zu nehmen.  

Am Freitag begann der Wettkampf 
um 12:00 Uhr. Es waren keine frei-
en Startplätze mehr vorhanden. Da 

viele Schützen vor ihrer eigentlichen 
Schießzeit vor Ort waren und des-
halb ein wenig früher ihre Wettkämp-
fe antraten, entspannte sich der gan-
ze Samstag. Um 18:30 Uhr waren alle 
Starts beendet.

Auch dieses Jahr  kamen nicht nur 
BDMP-Schützen, sondern auch wie-
der viele BDS-Schützen sowie vom 
Württembergischen Schützenverband 
und hatten ihre Freude an den Diszip-
linen  PP1,  NPA  (klassifiziert), NPA OS 
, PP1 OS und Super Magnum. Die Dis-
ziplinen PP3 und PP4 werden sehr gut 
angenommen mit 68 und 56 Startern 
war es ein gutes Starterfeld. Wir hat-
ten ca. 20 Prozent mehr Starter in die-
sen Disziplinen.

So konnten wir mit der Siegereh-
rung um 19.00 Uhr beginnen. Der 
Saal im Schützenhaus war voll be-
setzt, fast alle Erstplatzierten konn-
ten persönlich ihre Medaillen entge-
gen nehmen.

Der glückliche Gewinner der SIG-Sauer P 320 RX mit Romeo 1, Thomas und Klaus von 
der SLG-Mettertal.

Die Preise für die anschließende 
Verlosung wurden von Firmen aus 
ganz Deutschland für die Veranstal-
tung gestiftet: Helmut Hoffmann 
Mellrichstadt, RUAG Fürth, SIG-Sau-
er Eckernförde, Merkle Backnang, 
Sportarms, Shooters Corner, Oh-
lig Stuttgart, H+N Hann-Münden, 
WR-Schiesssport UG Pemfling, Ballis-
tol Aham, Wahlter Ulm, vom BDMP, 
Visier sowie die Zeitschrift DWJ. Viele 
der Anwesenden konnten sich über 
einen Gewinn aus der Tombola freu-
en.

Durch Startgelder und Spenden 
kam einen Betrag von 7200,- Euro 
zusammen. Der Betrag wurde an die  
www.Tour-der-Hoffnung.de überwie-
sen.

Einen besonderen Dank an alle 
Sponsoren, die uns wieder großartig 
unterstützt haben.

Für das leibliche Wohl der Schüt-
zen und Gäste sorgten der Wirt der 
Gaststätte am Eichwald und bekam 
so manches Lob für die hervorragen-
de  Bewirtung.

Auch konnten wir uns über die An-
wesenheit des PP1/ NPA Bundesre-
ferenten Klaus Semrau freuen, sowie 
den Präsidenten der WA 1500 Fried-
rich Storrer.

 Text und Fotos: Klaus Gruner,
SLG Mettertal e.V.

Neue Schützen nahmen auch erfolgreich an 
der Veranstaltung teil und hatte ihren Spaß.

Genauso wie der Bundesreferent PP1 bei 
der Siegerehrung.
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Einladung zum ordentlichen Bundesdelegiertentag 2020 
 
 
Sehr geehrte Mitglieder, 
 
das Präsidium des BDMP e.V. beruft hiermit nach § 9 Abs. 1 Satz 2 der Satzung des 
BDMP e.V. i.d.F. vom 19.11.2011 einen ordentlichen Bundesdelegiertentag 2020 ein, zu 
dem wir auf diesem Wege herzlich einladen. 
 
Termin : Samstag, 02. Mai 2020 
Beginn : 10:00 Uhr 
Ort : Schützenhof Paderborn 
Anschrift : Schützenplatz 1, 33102 Paderborn 

 
 
 
Auszug aus § 9 der Satzung (Bundesdelegiertentag) 
 
(1) Der Bundesdelegiertentag setzt sich zusammen aus 
 a) den gewählten Delegierten 
 b) den Einzelmitgliedern 
 c) den Mitgliedern des Präsidiums 
 d) den Mitgliedern des Bundesbeirates 
  
 Er ist alle fünf Jahre einzuberufen. 
 

(2) Der Bundesdelegiertentag wird vom Präsidium einberufen und findet im Kalendermonat 
Mai des Wahljahres statt. Die SLG‘n entsenden für je angefangene zehn Erstmitglieder einen 
gewählten Delegierten zum Bundesdelegiertentag. 
Das Stimmenverhältnis zwischen den gewählten SLG-Delegierten und den Einzelmitgliedern 
beträgt zehn zu eins. Dies ist durch verschiedenfarbige Dokumente zu kennzeichnen. 
Präsidiumsmitglieder und Bundesbeiratsmitglieder haben das Stimmrecht von Einzelmitglie-
dern. Die Anzahl der Delegierten bestimmt sich nach der Mitgliederzahl der SLG’n, die drei 
Monate vor dem Termin des Delegiertentages bestehen. 
 

(3) Die Einladung zum Bundesdelegiertentag muss spätestens acht Wochen vor der Ver-
sammlung unter Angabe der Tagesordnung erfolgen. 
 

(5) Anträge zur Tagesordnung sind mindestens vier Wochen vorher in Textform (Brief, Fax 
oder Email) bei der Bundesgeschäftsstelle (office@bdmp.de) einzureichen. Zur Fristwahrung 
ist das Datum der Absendung maßgeblich; für Anträge per Brief ist das Datum des Post-
stempels maßgeblich. 
 

(10) Die Einladung zum Bundesdelegiertentag erfolgt über die Verbandszeitschrift V0. 
 

Die Stimmkarten werden beim Einlass zum Bundesdelegiertentag 2020 in Paderborn an 
der Anmeldung ausgegeben. 
 

 
Das Präsidium 

Einladung zum ordentlichen Bundesdelegiertentag 2020

Bundesdelegiertentag 2020



3

 Tagesordnung zum ordentlichen Bundesdelegiertentag 2020 
 
1. Begrüßung und Eröffnung durch das Präsidium des BDMP e.V. 
 

2. Feststellung der Stimmberechtigten und der Beschlussfähigkeit 
 

3. Gedenken und Ehrungen 
 

4.  Beratung und Beschluss über die Aufnahme weiterer Anträge zur Tagesordnung 
4.1 Antrag zu Änderungen der Satzung und Ordnungen (siehe Anhang) 
 

5. Berichte (Aussprachen hierzu erfolgen am Schluss der jeweiligen Berichtsgruppe) 
 

5.1. Präsidium 
5.1.1  Rechenschaftsbericht 
5.1.2  Finanzbericht  (Vortrag Steuerberater) 
5.1.3 Bericht der Schießstandbetreiber 
5.1.4 Bericht der Leiterin der Bundesgeschäftsstelle 
5.1.5  Etatplan für die kommende Wahlperiode 
 

5.2.  Kontrollorgane 
5.2.1 Datenschutzbeauftragter 
5.2.2. Steuerberater  (anstelle Bundesfinanzverwalter) 
5.2.3. Revisorin/Prüfungsbeauftragter 
5.2.4. Kassenprüfer 
 

6. Entlastung des Vorstandes (Präsidium gem. § 9 Abs. 6 Buchst. f) der Satzung) 
 

7.  Wahlen (nach § 9 Abs. 6 der Satzung BDMP e.V.) 
7.1. Wahl des Wahlleiters, Wahl von zwei Beisitzern und vier Wahlhelfern 
7.2. Wahlen des Vorstandes nach § 26 BGB gem. § 9 Abs. 6 Buchst. Satzung 
7.2.1. Wahl des Präsidenten 
7.2.2.  Wahl des Vizepräsidenten Sport 
7.2.3. Wahl des Vizepräsidenten Medien 
7.2.4.  Wahl des Vizepräsidenten Finanzen 
7.2.5. Wahl des Vizepräsidenten Verwaltung 
7.3. Wahl von zwei Kassenprüfern und zwei Ersatzkassenprüfern gem. § 15 Satzung 
7.4. Wahl des Schiedsgerichtes gem. §16 Satzung 

 drei Mitglieder und  
 zwei Ersatzmitglieder 

 

8.  Verschiedenes 
 

9. Schlusswort des Präsidenten 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Das Präsidium 

Tagesordnung zum ordentlichen Bundesdelegiertentag 2020

Bundesdelegiertentag 2020
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         Anmeldung zum ordentlichen 
         Bundesdelegiertentag 2020 
 
         SLG-Meldung 
         (ausfüllen und zurücksenden) 
 
 
 
BDMP e.V. 
Bundesgeschäftsstelle 
Grüner Weg 12 
33098 Paderborn 
 
 
 
Ordentlicher Bundesdelegiertentag am 02.05.2020 in Paderborn 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
hiermit meldet die o. g. SLG die folgenden Delegierten: 
 
 
Mitgliedsnummer Nachname Vorname 
 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

  
Die namentliche Anmeldung der Delegierten und der Einzelmitglieder hat bis zum 01.04.2020  
(Eingang der Bundesgeschäftsstelle) zu erfolgen, damit die Delegiertenausweise erstellt werden  
können  
 
Angabe des SLG-Leiters 
 
Name _____________________________ Vorname _____________________________ 
 
 
Straße ____________________________ PLZ und Ort ___________________________ 
 
 
_________________________________________________________ 
Ort, Datum, Unterschrift des Meldenden 
 

Stempel der meldenden SLG 

Bundesdelegiertentag 2020
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        Anmeldung zum Ordentlichen 
        Bundesdelegiertentag 2020 
 
        Meldung Einzelmitglied 
         (ausfüllen und zurücksenden) 
 
 
 
BDMP e.V. 
Bundesgeschäftsstelle 
Grüner Weg 12 
33098 Paderborn 
 
 
 
 
 
Ordentlicher Bundesdelegiertentag am 02.05.2020 in Paderborn 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
hiermit melde ich mich zum ordentlichen Bundesdelegiertentag an: 
 
 
Mitgliedsnummer Nachname Vorname 
 
 

  

 
 
Die namentliche Anmeldung hat bis zum 01.04.2020 (Eingang der Bundesgeschäftsstelle) zu erfolgen, 
damit der Delegiertenausweis erstellt werden kann. 
 
 
Anschrift: 
 
 
Name _____________________________ Vorname _____________________________ 
 
 
Straße ____________________________ PLZ und Ort ___________________________ 
 
 
Tel. für eventuelle Rückfragen:_______________________________________________ 
 
 
 
_________________________________________________________ 
Ort, Datum, Unterschrift des Meldenden 
 

Bundesdelegiertentag 2020
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Antrag 1 zum Bundesdelegiertentag 2020: 

Antrag auf Änderung der Satzung des BDMP e. V. 

Antrag 
Nr. 

Bisherige Fassung Neue Fassung 

 § 3 Mitgliedschaft 

(1) Dem BDMP e.V. gehören folgende 
Mitglieder an: 

- ordentliche Mitglieder 

- außerordentliche Mitglieder 

 
b) . . . 

Assoziierte Mitglieder sind 
Organisationen, die sich im Sinne des 
BDMP e.V. betätigen wollen. 

In Abs. 1 muss unter "-
außerordentliche Mitglieder" ein 
Spiegelstrich eingefügt werden mit 

 

 

-eingetragene Vereine 

unter b) sollte dann ein c) eingefügt 
werden. 

c) Eingetragene Vereine sind solche, 
die aus einem Zusammenschluss von 
BDMP-Mitgliedern bestehen, und als 
SLG von der Geschäftsstelle 
anerkannt wurden." 

1 § 5 Sanktionen 

(1) Das Präsidium kann Sanktionen 
verhängen, wenn ein Mitglied gegen die 
Satzung, Ordnungen oder Weisungen 
des Vereins verstößt.  

Als Sanktionen sind zulässig: 

a) Verweis ( Abmahnung ) 
b) befristete oder bedingte Sperre für 
sportliche Veranstaltungen des BDMP 
e.V. 
c) Entzug von Lizenzen und 
Erlaubnissen 
d) Ruhen der Mitgliedschaft 
 
(2) Vor Verhängung einer Sanktion ist 
dem Mitglied rechtliches Gehör zu 
gewähren. 

§ 5 Sanktionen 

(1)  Bei schuldhaften Verstößen 
gegen Weisungen des 
Präsidiums, schuldhafter 
Missachtung von Satzung und 
Vereinsordnungen, schuldhafter 
Zuwiderhandlung gegen 
Vereinsziele, schuldhafter 
Verletzung der Mitglieder-
pflichten, unsportlichem oder 
vereinsschädigendem Verhalten 
sowie Störung des Vereins-
friedens kann das Präsidium 
Sanktionen verhängen. Die 
genaue Art und den Umfang der 
Strafmaßnahmen sowie das 
Strafverfahren selbst regelt eine 
Strafordnung, die die Mitglieder-
versammlung beschließt.  

 

Als Sanktionen sind zulässig: 

a) Verweis (Abmahnung) 
b) befristete oder bedingte Sperre 
für sportliche Veranstaltungen 
des BDMP e.V. 
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c) Entzug von Lizenzen und 
Erlaubnissen 
d) Ruhen der Mitgliedschaft 
e) Strafzahlungen (gem. 
Strafordnung des BDMP e. V.) 
f) Ausschluss (§ 7) 

(2)  Vor Verhängung einer Sanktion ist 
dem Mitglied rechtliches Gehör zu 
gewähren. 
 

 § 6 Mitgliedsbeiträge 

(1) Bei der Aufnahme in den BDMP 
e.V. sind eine Aufnahmegebühr 
und der erste Jahresbeitrag zu 
entrichten. Die Mitgliedschaft 
beginnt erst mit dem Zahlungs-
eingang der Aufnahmegebühr 
sowie des ersten Jahresbeitrags. 
Von den Mitgliedern werden 
Jahresbeiträge erhoben. 
Näheres regelt die Kassenordnung. 

§ 6 Mitgliedsbeiträge 

(1) Bei der Aufnahme in den 
BDMP e.V. sind eine Aufnahme-
gebühr und der erste Jahres-
beitrag zu entrichten. Die 
Mitgliedschaft beginnt erst mit 
dem Zahlungseingang der 
Aufnahmegebühr sowie des 
ersten Jahresbeitrags.  
a) Von den Mitgliedern werden 
Jahresbeiträge erhoben, die zum 
31.01. eines jeden Jahres fällig 
sind. Näheres regelt die 
Kassenordnung. 

1 § 7 Beendigung der Mitgliedschaft 

(1) Die Mitgliedschaft erlischt durch 

a) Tod 

b) Austritt 

    Der Austritt ist gegenüber dem 
Präsidium, mit einer Frist von 
zwei Monaten zum Ende eines 
Jahres schriftlich anzuzeigen. 

c) Streichung 

Ein Mitglied kann durch    
Beschluss des Präsidiums von  
der Mitgliederliste gestrichen     
werden, wenn es trotz zwei- 
maliger Mahnung mit der Zahlung  
des Beitrages in Rückstand ist.  
Die Streichung ist dem Mitglied  
mitzuteilen. Näheres regelt  
die Kassenordnung. 
 

d) Ausschluss 
. 
. 
. 

(2) Bei Beendigung der Mitgliedschaft 
sind spätestens einen Monat nach 
Beendigung der Mitgliedschaft alle 

  § 7 Beendigung der Mitgliedschaft 

(1) Die Mitgliedschaft erlischt durch 

a) Tod 

b) Austritt 

    Der Austritt ist gegenüber dem 
Präsidium, mit einer Frist von       
zwei Monaten zum Ende eines 
Jahres schriftlich anzuzeigen. 

c) Streichung 

        Ein Mitglied kann durch 
        Beschluss des Präsidiums, wenn            
        es trotz zweimaliger Mahnung   
        mit der Zahlung des Beitrages   
        ganz oder teilweise in Rück-   
        stand ist, von der Mitgliederliste   
        gestrichen werden. 
        Die Streichung ist dem Mitglied 
        mitzuteilen. Näheres regelt 
        die Kassenordnung. 

 
d) Ausschluss 

. 

. 

. 
 (2) Bei Beendigung der Mitgliedschaft 

sind spätestens einen Monat nach 
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Dokumente (Ausweise und 
Legitimationen), die das Mitglied vom 
BDMP e.V. erhalten hat, 
zurückzugeben. 

Beendigung der Mitgliedschaft alle 
Dokumente (Ausweise und 
Legitimationen), die das Mitglied 
vom BDMP e.V. erhalten hat, 
zurückzugeben. 

 

(3) Der BDMP e.V. informiert die 
zuständige Waffenbehörde über 
die Beendigung der Mitgliedschaft 
unter Bezug auf § 15 Abs. 5 
WaffG. Damit entfällt die Meldung 
des schießsportlichen Vereins an 
die zuständige Waffenbehörde. 

 

1 § 9 Bundesdelegiertentag 

(5) Anträge zur Tagesordnung sind 
mindestens vier Wochen vorher in 
Textform (Brief, Fax oder Email) 
einzureichen. Zur Fristwahrung ist das 
Datum der Absendung maßgeblich; für 
Anträge per Brief ist das Datum des 
Poststempels maßgeblich. 

§ 9 Bundesdelegiertentag 

(5) Anträge zur Tagesordnung sind 
mindestens vier Wochen vor der 
Versammlung in Textform (Brief, Fax 
oder Email) einzureichen. Zur 
Fristwahrung ist das Datum der 
Absendung maßgeblich; für Anträge 
per Brief ist das Datum des 
Poststempels maßgeblich. 
 

1 § 10 Präsidium 
(3) Die Amtszeit des Präsidiums beträgt 
fünf Jahre. Das Präsidium bleibt 
geschäftsführend bis zur Wahl eines 
neuen Präsidiums im Amt. Scheidet ein 
Präsidiumsmitglied vorzeitig aus 
seinem Amt aus, bestimmt das 
Präsidium im Einvernehmen mit dem 
Bundesbeirat innerhalb von drei 
Monaten ein neues Präsidiumsmitglied 
aus den Reihen der Mitglieder des 
BDMP e.V. Die Amtszeit des 
nachgewählten Präsidiumsmitglied 
entspricht der Amtszeit des 
Restpräsidiums. (…) 
 
(6) --- 

§ 10 Präsidium 

Abs. 3 erhält einen zusätzlichen Satz 
5: 
 
Nach Ablauf der Frist des Satzes 3 
bestimmt das Präsidium im 
Einvernehmen mit dem Bundesbeirat 
ein kommissarisches 
Präsidiumsmitglied aus den Reihen 
der Mitglieder des BDMP e.V. 
 
Abs. 3 Satz 4 wird wie folgt geändert: 
 
Die Amtszeit des nachgewählten 
und/oder kommissarischen 
Präsidiumsmitglieds entspricht der 
Amtszeit des Restpräsidiums. 
 
Absatz 6 wird mit folgendem Wortlaut 
eingefügt: 
(6) Das Präsidium ist zuständig für die 
Wahrnehmung aller Aufgaben, die 
nicht anderen Organen nach §§ 9 und 
11 zugewiesen sind. 
 

1 § 13 Bundesfinanzberater und 
Justitiar 

§ 13 Bundesfinanzberater und 
Justitiar  
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Das Präsidium kann juristische Berater 
und/oder Steuerberater beauftragen.  
Diese dürfen dem BDMP e.V. nicht als 
Mitglied angehören, nehmen jedoch auf 
Einladung des Präsidiums an den 
Sitzungen der Organe des Vereins 
beratend und ohne Stimmrecht teil. Der 
Steuerberater ist insbesondere 
zuständig für die Erstellung des 
Jahresabschlusses, der 
Geschäftsberichte und der Bilanzen. 
 

Das Präsidium kann juristische 
Berater und/oder Steuerberater 
beauftragen. 
Diese dürfen dem BDMP e.V. nicht 
als Mitglied angehören 
Diese nehmen auf Einladung des 
Präsidiums an den Sitzungen der 
Organe des Vereins beratend und 
ohne Stimmrecht teil. Der 
Steuerberater ist insbesondere 
zuständig für die Erstellung des 
Jahresabschlusses, der 
Geschäftsberichte und der Bilanzen. 
 

1 § 16 Schiedsgericht 

(5) --- 

§ 16 Schiedsgericht 

(1) Das Bundesschiedsgericht besteht 
aus bis zu drei Mitgliedern und bis zu 
zwei Ersatzmitgliedern. 
(2) Die Wahl der Mitglieder erfolgt 
durch den Bundesdelegiertentag für 
die Dauer von 5 Jahren. Die 
Zuständigkeit zur Besetzung des 
Schiedsgerichts zwischen den 
Bundesdelegiertentagen liegt beim 
Präsidium und Bundesbeirat zur 
gemeinsamen Entscheidung.  
Die Mitglieder des 
Bundesschiedsgerichts dürfen kein 
anderes Amt innerhalb des Vereins 
bekleiden. Sie sollen über eine 
juristische Qualifikation verfügen, 
wobei mindestens ein Mitglied des 
Gremiums die Befähigung zum 
Richteramt nach dem DRiG haben 
muss. 
(3) Die Mitglieder des 
Bundesschiedsgerichts sind 
unabhängig, an keine Weisung 
gebunden und lediglich dem 
Bundesdelegiertentag 
rechenschaftspflichtig. 
Das Bundesschiedsgericht ist 
zuständig für die Schlichtung und 
Entscheidung in Streitfällen innerhalb 
des BDMP e.V. Näheres regelt die 
Schiedsordnung. 
(4) Vor Anrufung der staatlichen 
Gerichte ist der Schiedsweg 
auszuschöpfen. Die staatlichen 
Gerichte sind binnen eines Monats 
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nach Zustellung der Entscheidung des 
Bundesschiedsgerichtes anzurufen. 
(5) Über die Verfahrenskosten 
(tatsächliche Kosten des 
Bundesschiedsgerichts und der 
Parteien) wird durch das 
Bundesschiedsgericht gem. §§ 91 ff. 
ZPO entschieden.  
(6) Das Weitere regelt die 
Schiedsordnung. Im Übrigen sind die 
bundesdeutsche Zivilprozessordnung, 
das Rechtsanwaltsvergütungsgesetz 
und das Gerichtskostengesetz 
anzuwenden. 

  § 18 Datenschutz 

(1) Zur Erfüllung der Zwecke des 
Vereins werden unter Beachtung der 
gesetzlichen Vorgaben der EU-
DSGVO und des Bundesdaten-
schutzgesetzes (BDSG) personen-
bezogene Daten über persönliche und 
sachliche Verhältnisse der Mitglieder 
im Verein gespeichert, verändert und 
übermittelt. 
(2) Jedes Vereinsmitglied hat das 
Recht auf 

a) Auskunft, ob 
personenbezogene Daten 
über das Mitglied verarbeitet 
werden. 

b) Auskunft über die zu seiner 
Person gespeicherten Daten. 

c) Berichtigung über die zu 
seiner Person gespeicherten 
Daten, wenn diese unrichtig 
sind. 

d) Löschung der zu seiner 
Person gespeicherten Daten, 
wenn die Speicherung 
unzulässig war und keine 
Aufbewahrungspflicht dem 
entgegensteht. 

e) Sperrung der zu seiner Person 
gespeicherten Daten, wenn 
sich bei behaupteten Fehlern 
weder deren Richtigkeit noch 
deren Unrichtigkeit feststellen 
lässt oder bei zu löschenden 
Daten eine 
Aufbewahrungspflicht besteht 
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oder eine Löschung aus 
technischen Gründen nicht 
möglich ist. 

f) Beschwerde bei der 
zuständigen Aufsichtsbehörde, 
wenn es der Meinung ist, dass 
personenbezogene Daten 
nicht richtig verarbeitet 
werden. 

(3) Den Organen des Vereins, allen 
Mitarbeitern oder sonst für den Verein 
Tätigen ist es untersagt, personen-
bezogene Daten unbefugt zu anderen 
als dem zu der jeweiligen Aufgaben-
erfüllung gehörenden Zweck zu ver-
arbeiten, bekannt zu geben, Dritten 
zugänglich zu machen oder sonst zu 
nutzen. Diese Pflicht besteht auch 
über das Ausscheiden der oben 
genannten Personen aus dem Verein 
hinaus. 

 

  § 19 Auflösung des Vereins (vorher § 18) 

 

   § 20 Inkrafttreten (vorher § 19) 

 
 

Alternativ:  

§ 7 Beendigung der Mitgliedschaft 
 
§ 7 d) Ein Mitglied kann durch Beschluss des Präsidiums ausgeschlossen werden, wenn es gegen 
Vereinsinteressen gröblich verstoßen hat. Vor der Beschlussfassung ist dem Mitglied unter Setzung einer 
angemessenen Frist Gelegenheit zu geben, sich persönlich vor dem Präsidium oder schriftlich zu 
rechtfertigen. Eine schriftliche Stellungnahme ist in der Vorstandssitzung zu verlesen. Der Beschluss über 
den Ausschluss ist mit Gründen zu versehen und dem Mitglied zuzustellen. Gegen den 
Ausschließungsbeschluss des Präsidiums steht dem Mitglied der ordentliche Rechtsweg offen. Macht das 
Mitglied hiervon innerhalb eines Monats nach Zugang des Ausschließungsbeschlusses keinen Gebrauch 
oder versäumt es die Frist, so unterwirft es sich damit dem Ausschließungsbeschluss mit der Folge, dass 
die Mitgliedschaft endgültig beendet ist. 
 

§ 16 Schiedsgericht 

oder (1) Das Bundesschiedsgericht besteht aus bis zu drei Mitgliedern und bis zu zwei Ersatzmitgliedern. 
Es werden zwei Kammern gebildet. Kammer I ist ein echtes Schiedsgericht i.S.d. ZPO. Der Verein 
entsendet i.d.R. gem. Vereinbarung Mitglieder der Kammer II, die andere Partei die identische Anzahl nach 
ihrer Wahl.  

Kammer II setzt sich nur aus gem. Abs. 2 bestimmten Richtern zusammen.  
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Über die Zusammensetzung im Einzelfall entscheiden die Parteien, kommt keine Einigung zu Stande, ist 
Kammer II zuständig.  

Stehen auf einer Seite mehrere Personen, stellen diese jedoch nur eine Partei dar. 

(2) Die Wahl der ständigen Mitglieder erfolgt durch den Bundesdelegiertentag für die Dauer von 5 Jahren. 
Die Zuständigkeit zur ständigen Besetzung des Bundesschiedsgerichts zwischen den 
Bundesdelegiertentagen liegt beim Präsidium und Bundesbeirat zur gemeinsamen Entscheidung.  

Die Mitglieder des Bundesschiedsgerichts dürfen kein anderes Amt innerhalb des Vereins bekleiden. Sie 
sollen über eine juristische Qualifikation verfügen, wobei mindestens ein Mitglied des Gremiums die 
Befähigung zum Richteramt nach dem DRiG haben muss. 

(3) Die Mitglieder des Bundesschiedsgerichts nach Abs. 2 sind unabhängig, an keine Weisung gebunden 
und lediglich dem Bundesdelegiertentag rechenschaftspflichtig. 

Das Bundesschiedsgericht ist zuständig für die Schlichtung und Entscheidung in Streitfällen innerhalb des 
BDMP e.V. Näheres regelt die Schiedsordnung. 

(4) Vor Anrufung der staatlichen Gerichte ist der Schiedsweg auszuschöpfen. Die staatlichen Gerichte sind 
binnen eines Monats nach Zustellung der Entscheidung der Kammer II anzurufen. Gegen Entscheidungen 
der Kammer I ist der Rechtsweg vor staatlichen Gerichten ausgeschlossen. 

(5) Über die Verfahrenskosten (tatsächliche Kosten des Bundesschiedsgerichts und der Parteien) wird 
durch das Bundesschiedsgericht gem. §§ 91 ff. ZPO entschieden, wobei Auslagen der parteibenannten 
Richter unbeachtlich sind. 

(6) Das weitere regelt die Schiedsordnung. Im Übrigen sind die bundesdeutsche Zivilprozessordnung und 
das Gerichtskostengesetz anzuwenden. 
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Antrag 2 zum Bundesdelegiertentag 2020 
 

Antrag auf Änderung der Schiedsordnung des BDMP e. V. 
Version ohne ZPO-Schiedsgericht 

 

Antra
g 

Nr. 

Bisherige Fassung Neue Fassung 

2  § 2  
Das Schiedsgericht besteht aus 3 Mitgliedern. 
Ein Mitglied des Schiedsgerichts muss Volljurist 
sein. Zusätzlich werden 2 Ersatzmitglieder 
gewählt. Die Ersatzmitglieder treten ihr Amt an 
im Falle des Ausscheidens von Mitgliedern und 
in den Fällen, in denen die ordentlichen 
Mitglieder verhindert sind oder an dem 
Verfahren nicht teilnehmen dürfen (vgl. § 4 
Satz 2 der Schiedsordnung).  

§ 2  
Die Richter wählen einen Vorsitzenden. Die 
Geschäftsverteilung regelt der von dem Gericht 
erlassene Geschäftsverteilungsplan. 

2 § 6 

Die Anrufung des Schiedsgerichts ist nicht 
an eine bestimmte Form oder an einen 
bestimmten Inhalt gebunden, soll jedoch 
schriftlich erfolgen.  
 

Die Antragsschrift ist der Gegenseite 
zuzustellen mit der Aufforderung sich 
innerhalb einer Frist von 2 Wochen zu dem 
Sachverhalt zu äußern.  
 

§ 6 

Die Anrufung des Schiedsgerichts ist an die 
Text- oder Schriftform gebunden, die 
Anforderungen des § 253 ZPO sollen 
eingehalten werden. 
 
Die Antragsschrift ist der Gegenseite 
zuzustellen mit der Aufforderung, sich 
innerhalb einer vom Bundesschiedsgericht 
gesetzten Frist zu dem Sachverhalt zu 
äußern. 
 

2 § 7 

Das Schiedsgericht bestimmt Ort und Zeit 
der mündlichen Verhandlung. 
 

§ 7 

Das Schiedsgericht bestimmt Ort und Zeit 
der mündlichen Verhandlung. 
 
Die Sätze 2, 3 und 4 werden mit folgendem 
Wortlaut eingefügt: 
Satz 2: Entscheidungen im schriftlichen 
Verfahren sind zulässig, sofern keine Partei 
widerspricht. Hierüber entscheidet das 
Bundesschiedsgericht in freiem Ermessen. 
Satz 3: Das Bundesschiedsgericht kann 
Verfahren durch fernmündlichen Beschluss, 
der nachträglich dokumentiert werden 
muss, auf einen Einzelrichter übertragen, 
sofern keine Partei widerspricht. 
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Satz 4: In einstweiligen Verfügungssachen 
entscheidet der Vorsitzende allein. 
 
 
 

2 § 8 
 

Das Schiedsgericht ist befugt zur 
Vorbereitung der Verhandlung 
verfahrensleitende Anordnungen zu 
erlassen, insbesondere -zur Aufklärung des 
Sachverhalts- einzelne Beweiserhebungen 
anzuordnen. 
  

Zu der mündlichen Verhandlung des 
Schiedsgerichts sind die Parteien und ggf. 
Zeugen und Sachverständige zu laden. Die 
Ladung soll durch eingeschriebenen Brief 
erfolgen. Die Ladungsfrist soll 14 Tage nicht 
unterschreiten. Die Parteien können sich 
durch Dritte mit schriftlicher Vollmacht 
vertreten lassen. Auf Anordnung des 
Schiedsgerichts müssen die Parteien 
persönlich erscheinen.   
Kosten einer Partei gehen, ohne Rücksicht 
auf den Ausgang des Verfahrens, stets zu 
Lasten der  Partei.  
 

§ 8 
 
 
 
 
 
Satz 5 wird neu gefasst: 
Es gelten die Bevollmächtigungsregeln der 
ZPO. 
 
 
 
Satz 7 wird gestrichen: 
Kosten einer Partei gehen, ohne Rücksicht 
auf den Ausgang des Verfahrens, stets zu 
Lasten der Partei. 
 

2 § 9 
Die mündlichen Verhandlungen des 
Schiedsgerichts sind grundsätzlich nicht 
öffentlich.  
 

Satz 2 wird mit folgendem Wortlaut 
eingefügt: 
Über Ausnahmen entscheidet der 
Vorsitzende nach freiem Ermessen. 
 

2 § 13 

Das Schiedsgericht entscheidet auch über 
die Kosten des Verfahrens. Es kann 
Kostenvorschüsse bei den Parteien 
anfordern. Die Kosten des Verfahrens 
werden grundsätzlich der unterlegenen 
Partei auferlegt. 
 

§ 13 
 
Satz 2 wird um folgenden Einschub in 
Klammer ergänzt: 
Es kann Kostenvorschüsse (insb. für 
mündliche Verhandlungen und 
Beweiserhebungen) bei den Parteien 
anfordern. 
Satz 3 wird gestrichen. 

2 § 14 

Die Mitglieder des Schiedsgerichts üben ihr 
Amt ehrenamtlich aus. Ein Auslagenersatz 
bzw. eine Tätigkeitsvergütung kann gezahlt 
werden, soweit diese angemessen und der 
Verein zur Zahlung der Vergütung 
wirtschaftlich in der Lage ist. 
 

§ 14 
 

Satz 2 wird eingefügt: 
Notwendige Auslagen (insb. Porto-, Reise- 
und Übernachtungskosten) werden den 
Richtern durch den Verein erstattet. Für 
Portokosten ist ein Beleg nicht erforderlich. 
Für Reisekosten mit dem eigenen 
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Kraftfahrzeug ist die Versicherung des 
Anfalles ausreichend. 
 
Satz 3, vormals Satz 2, erhält folgenden 
Wortlaut: 
Eine Tätigkeitsvergütung soll gezahlt 
werden, es sei denn, der Verein ist hierzu 
wirtschaftlich nicht in der Lage. Diese setzt 
sich neben Erstattungen nach der 
Reisekostenordnung wie folgt zusammen: 

 Vor-
sitzender 
Richter 

Bericht-
erstatter  

Beisitzer/ 
Stellver-
tretende 
Richter  

Aufwands-
pauschale je 
Monat 

50,00 - - 

Fallpau-
schale: 

50,00 100,00 - 

Termins-
gebühr je 
wahrge-
nommenem 
Terminstag: 

100,00 100 ,00 50,00 

 [wie Anwaltsgericht Baden-Württemberg, 
RAK Karlsruhe] 
Satz 4 wird mit folgendem Wortlaut 
eingefügt: 
Diese Tätigkeitsvergütung fällt in die 
Verfahrenskosten. 
 

2  § 15 

 

Die Gerichtsgebühren, die vom Kläger als 
Vorschuss zu zahlen sind, richten sich nach 
dem GKG und der Streitwertbestimmung 
durch das Bundesschiedsgericht.  

Etwaige Terminskosten des 
Bundesschiedsgerichts (z.B. Raummiete, 
Übernachtungen, Anreise) und die 
Tätigkeitsvergütung (je nach § 14 S 4) für 
das Bundesschiedsgericht, soweit sie nicht 
von den in Abs. 1 genannten Gebühren 
gedeckt sind, werden ebenfalls anteilig 
erhoben. 
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Der bisherige § 15 wird zu § 17. 
 
 
 

2  § 16 

 

Im Übrigen gilt die ZPO in ihrer jeweils 
gültigen Fassung. 

 

Antrag 2 zum Bundesdelegiertentag 2020 
 

Antrag auf Änderung der Schiedsordnung des BDMP e. V. 
Version mit ZPO-Schiedsgericht 

 

Antrag 
Nr. 

Bisherige Fassung Neue Fassung 

2  
 § 2  
Das Schiedsgericht besteht aus 3 Mitgliedern. 
Ein Mitglied des Schiedsgerichts muss 
Volljurist sein. Zusätzlich werden 2 
Ersatzmitglieder gewählt. Die Ersatzmitglieder 
treten ihr Amt an im Falle des Ausscheidens 
von Mitgliedern und in den Fällen, in denen 
die ordentlichen Mitglieder verhindert sind 
oder an dem Verfahren nicht teilnehmen 
dürfen (vgl. § 4 Satz 2 der Schiedsordnung).  

§ 2  
Die ständigen Richter bestimmen einen 
Vorsitzenden. Die Geschäftsverteilung der 
Kammer II regelt der von dieser erlassene 
Geschäftsverteilungsplan. Sind parteibenannte 
Richter der Kammer I verhindert, so kann die 
Partei einmal binnen eines Monats Ersatz 
benennen. Im Falle einer weiteren 
Verhinderung wird das Verfahren vor der 
Kammer II fortgeführt. 

2  
 § 3  
Das Schiedsgericht wird durch den 
Bundesdelegiertentag gewählt. Die Organe 
des Vereins haben das Schiedsgericht in ihrer 
Arbeit stets zu unterstützen.  

§ 3 

S. 1 wird gestrichen. 
 

2 § 6 

Die Anrufung des Schiedsgerichts ist nicht 
an eine bestimmte Form oder an einen 
bestimmten Inhalt gebunden, soll jedoch 
schriftlich erfolgen.  
 

Die Antragsschrift ist der Gegenseite 
zuzustellen mit der Aufforderung sich 
innerhalb einer Frist von 2 Wochen zu dem 
Sachverhalt zu äußern.  

§ 6 

Die Anrufung des Schiedsgerichts ist an 
die Text- oder Schriftform gebunden, die 
Anforderungen des § 253 ZPO sollen 
eingehalten werden. 
 
Die Antragsschrift ist der Gegenseite 
zuzustellen mit der Aufforderung, sich 
innerhalb einer vom Vorsitzenden 
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 gesetzten Frist zu dem Sachverhalt zu 
äußern. 
 

2 § 7 

Das Schiedsgericht bestimmt Ort und Zeit 
der mündlichen Verhandlung. 
 

§ 7 

Das Schiedsgericht bestimmt Ort und Zeit 
der mündlichen Verhandlung. 
 
Die Sätze 2 und 3 werden mit folgendem 
Wortlaut eingefügt: 
Satz 2: Entscheidungen im schriftlichen 
Verfahren sind zulässig, sofern keine Partei 
widerspricht. Hierüber entscheidet das 
Bundesschiedsgericht in freiem Ermessen. 
Satz 3: Das Bundesschiedsgericht, 
Kammer II, kann Verfahren durch 
fernmündlichen Beschluss, der 
nachträglich dokumentiert werden muss, 
auf einen Einzelrichter übertragen, sofern 
keine Partei widerspricht. 
 
 
 

2 § 8 
 

Das Schiedsgericht ist befugt zur 
Vorbereitung der Verhandlung 
verfahrensleitende Anordnungen zu 
erlassen, insbesondere -zur Aufklärung 
des Sachverhalts- einzelne 
Beweiserhebungen anzuordnen. 
  

Zu der mündlichen Verhandlung des 
Schiedsgerichts sind die Parteien und ggf. 
Zeugen und Sachverständige zu laden. Die 
Ladung soll durch eingeschriebenen Brief 
erfolgen. Die Ladungsfrist soll 14 Tage 
nicht unterschreiten. Die Parteien können 
sich durch Dritte mit schriftlicher Vollmacht 
vertreten lassen. Auf Anordnung des 
Schiedsgerichts müssen die Parteien 
persönlich erscheinen.   
Kosten einer Partei gehen, ohne Rücksicht 
auf den Ausgang des Verfahrens, stets zu 
Lasten der Partei.  
 

§ 8 
 
 
 
 
 
Satz 5 wird neu gefasst: 
Es gelten die Bevollmächtigungsregeln der 
ZPO. 
 
 
 
Satz 7 wird gestrichen: 
Kosten einer Partei gehen, ohne Rücksicht 
auf den Ausgang des Verfahrens, stets zu 
Lasten der Partei. 
 

2 § 9 
Die mündlichen Verhandlungen des 
Schiedsgerichts sind grundsätzlich nicht 
öffentlich.  
 

Satz 2 wird mit folgendem Wortlaut 
eingefügt: 
Über Ausnahmen entscheidet das Gericht 
nach freiem Ermessen. 
 

2 § 12  § 12 
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Der Schiedsspruch ist zu begründen und vom 
Schiedsgericht zu unterzeichnen. Den Parteien 
ist eine Ausfertigung des Schiedsspruchs 
zuzustellen. Gegen die Entscheidung steht den 
Parteien der ordentliche Rechtsweg offen.  

Der Schiedsspruch ist zu begründen und vom 
Schiedsgericht zu unterzeichnen. Verweigert 
ein parteibenannter Richter die Unterschrift ist 
dies durch die übrigen Richter zu doku-
mentieren. Bei Stimmengleichheit kommt 
keine Entscheidung zu Stande. 

Den Parteien ist eine Ausfertigung des 
Schiedsspruchs bzw. die Bestätigung der 
Stimmengleichheit zuzustellen. Gegen die 
Entscheidung steht den Parteien der 
ordentliche Rechtsweg offen. 

2 § 13 
Das Schiedsgericht entscheidet auch über 
die Kosten des Verfahrens. Es kann 
Kostenvorschüsse bei den Parteien 
anfordern. Die Kosten des Verfahrens 
werden grundsätzlich der unterlegenen 
Partei auferlegt. 

§ 13 
Satz 2 wird um folgenden Einschub in 
Klammer ergänzt: 
Es kann Kostenvorschüsse (insb. für 
mündliche Verhandlungen und Beweis-
erhebungen) bei den Parteien anfordern. 
Satz 3 wird gestrichen. 

2 § 14 
Die Mitglieder des Schiedsgerichts üben 
ihr Amt ehrenamtlich aus. Ein 
Auslagenersatz bzw. eine 
Tätigkeitsvergütung kann gezahlt werden, 
soweit diese angemessen und der Verein 
zur Zahlung der Vergütung wirtschaftlich in 
der Lage ist. 
 

§ 14 
Satz 2 wird eingefügt: 
Notwendige Auslagen der ständigen 
Richter (insb. Porto-, Reise- und 
Übernachtungskosten) werden erstattet. 
Die Auslagen der parteibenannten Richter 
trägt die Partei. 
 
Satz 3, vormals Satz 2, erhält im 1. 
Halbsatz folgenden Wortlaut: 
Eine Tätigkeitsvergütung soll den 
ständigen Richtern gezahlt werden, es sei 
denn, der Verein ist hierzu wirtschaftlich 
nicht in der Lage. Diese setzt sich wie folgt 
zusammen: 

 Vor-
sitzender 
Richter/ 
Bericht-
erstatter 

Bei-
sitzer 
 

Stellver-
tretende 
Richter  

Fallpau-
schale: 

300,00 - - 

Termins-
gebühr je 
wahrge-
nommenem 
Termins-
tag: 

400 - 
800,00 

100 - 
300,00 

100 –  
300,00 
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2  § 15 

 

Die Gerichtsgebühren, die vom Kläger als 
Vorschuss zu zahlen sind, richten sich 
nach dem GKG und der 
Streitwertbestimmung durch das 
Bundesschiedsgericht.  

Die Parteien haben Vorschüsse für 
Gutachten oder Zeugen zu leisten. 

 

Der bisherige § 15 wird zu § 17. 
 
 
 

2  § 16 

 

Im Übrigen gilt die ZPO in ihrer jeweils 
gültigen Fassung. 

 

dann 1031, 1034, 1035, 1052 ZPO 

1066 ZPO: Schiedsklauseln in der Satzung von Vereinen (BGHZ 197, 162, Rn 17) 

Ein durch Statut, Satzung oder Testament eingesetztes Schiedsgericht wird nur dann als ein echtes 
Schiedsgericht nach § 1066 iVm §§ 1025 ff anerkannt, wenn es sich um eine wirklich unabhängige und 
unparteiliche Einrichtung handelt (BGHZ 159, 207, 212 f). Die Bildung und Zusammensetzung des Schiedsgerichts 
muss den Anforderungen der §§ 1034–1039 entsprechen. Jede Partei muss gleichberechtigt an der Bestellung 
der Schiedsrichter mitwirken können. Für die Durchführung des Schiedsverfahrens muss gewährleistet sein, dass 
das Schiedsgericht allen Parteien als neutraler Dritter ggü steht (BGHZ 197, 162, Rn 17). Es muss das Verfahren 
fair und unparteiisch durchführen und jeder Partei ausreichend rechtliches Gehör gewähren, § 1042. Schließlich 
muss es ausschließlich nach geltendem Recht entscheiden können, § 1051 I und II, soweit es nicht ausdrücklich 
zu einer Entscheidung nach Billigkeit ermächtigt ist, § 1051 III (BGHZ 159, 207, 213 f). 
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Antrag auf Einführung einer Strafordnung gem. § 5 Abs. 1 Pkt. e) (neu) der Satzung 
des BDMP e.V. 

STRAFORDNUNG  
 

 § 1 – Allgemeiner Teil  
Soweit diese Strafordnung nichts anderes bestimmt, gelten die Vorschriften der ZPO / StPO und Grundsätze 
des deutschen Strafprozesses.  
Strafzahlungen werden in Euro, entsprechend dem OWiG, verhängt.  
Befolgt ein Mitglied eine Sanktion nicht, können zur Vollstreckung weitere Sanktionen als Zwangsmittel verhängt 
werden, Zwangsmittel sind nur für die Dauer der Sanktionsdurchsetzung zulässig.   
  
§ 2 – Ahndung unsportlichen Verhaltens  
1. Alle Formen unsportlichen Verhaltens, auch wenn sie in den einzelnen   
Strafbestimmungen nicht aufgeführt sind, können geahndet und mit einer der in der Satzung festgelegten 
Strafen belegt werden.  
2. Als unsportliches Verhalten gilt jede pflichtwidrige Handlung oder Unterlassung, die in Widerspruch steht zu 

Ordnung, Recht und Fairness im Schießsport nach den sich aus der Satzung und den Ordnungen 
ergebenden Grundsätzen.  

  
§ 3 – Sanktionskatalog  
Für folgende Verstöße sind die entsprechenden Sanktionen mit dem zugeordneten Regelsatz (Nummerierung 
gem. § 5 der Satzung) vorgesehen:   
Beleidigung von Vereinskameraden und Mitarbeitern des Vereins  b) mindestens 3 

Monate  
c) mindestens 3 
Monate  

Beleidigung von Vereinskameraden und Mitarbeitern des Vereins im 
Wiederholungsfall oder bei Mehrfachbeleidigungen  

d) mindestens 5  
Monate  
f) mindestens  
200,00 €  

Beleidigung von Vereinskameraden und Mitarbeitern des Vereins in der 
Öffentlichkeit, insb. im Internet  

e) mindestens  
500,00 €  
f) 

Verstoß gegen Weisung des Vorstandes  a)  
wiederholter Verstoß gegen Weisung des Vorstandes  b)  

c)  
beharrlicher Verstoß gegen Weisung des Vorstandes  d)  

e)  
f)  

Tätlichkeit  f)  
vorsätzliche falsche Abrechnung ggü dem Verein  f)  

Agitation gegen den Verein  f)  
Verleumdung des Vereins, von Organen, Angestellten oder Mitgliedern ggü. 
staatlichen Stellen  

f)  

Dritter Verweis  f)  
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Sport National: Niedersachsen-Bremen

1. Adventspokal der SLG Roland Bremen
Nicht nur immer auf den Veranstal-

tungen des Landesverbandes oder 
anderer SLGn schießen, sondern 
auch einmal einen eigenen Wett-
bewerb auf die Beine stellen: Un-
ter dieses Motto hat die SLG Roland 
Bremen am 30.11.2019 ihren ersten 
eigenen Wettkampf gestellt. Nach-
dem der Termin gefunden war, stand 
auch schnell der Titel der Veran-
staltung fest: Adventsschießen, am 
Samstag vor dem ersten Advent.

Motiviert wurde geplant und orga-
nisiert, es wurden Helfer gefunden 

Hinter jedem Wettkampf stehen viele engagierte und fleißige Helfer: Das Orga-Team 
der SLG Roland Bremen.

Allerletzte Vorbereitungen und Absprachen, 
bevor der Wettkampf beginnt.

und schließlich konnte die Veranstal-
tung auf die Beine gestellt werden.

Um für die Bewirtung gerüstet zu 
sein, konnten wir auf die Erfahrung 
der BDS-Abteilung unseres Vereins 
zurückgreifen, was bei den Mengen 
an Verpflegung eine große Hilfe war. 
Schließlich sollten die Teilnehmer 
nicht nur bei uns schießen, sondern 
es sollten auch alle satt werden.

Nach dem Onlinestellen der Veran-
staltung war diese bereits in kürzes-
ter Zeit ausgebucht – wir hätten deut-
lich mehr Startplätze gebrauchen 
können: 65 Starter mit 196 Starts 
aus 16 SLGn, um nur einige Zahlen 
zu nennen. Leider konnten nicht alle 
Angemeldeten zum Start erscheinen, 
das war schade.

Am Wettkampftag herrschte dann 
schon ab 9:00 Uhr großer Andrang 
und die Schützen wurden auf die ent-
sprechenden Stände verteilt. Um ei-

nen für alle Beteiligten stressfreien 
und zügigen Ablauf zu gewährleis-
ten, wurden die PP-Disziplinen auf ei-
nem, parallel dazu die NPA auf un-
serem zweiten Stand geschossen. 
Aufgrund des reibungslosen Ablaufs 
waren wir wie geplant um 15:00 Uhr 
mit dem Wettkampf fertig und die 
Ergebnisse konnten ausgehängt wer-
den.

Die Siegerehrung begann mit ei-
ner Schweigeminute für Peter Klose 
von unseren Freunden der SLG Sta-
de-Hagen, der kürzlich verstorben ist 
und eigentlich bei uns starten woll-
te. Er war uns durch die zahlreichen 
Wettkämpfe in Stade persönlich gut 
bekannt; wir werden ihn in guter Er-
innerung behalten!

Anschließend wurden die Pokale 
und Medaillen an die erfolgreichen 
Schützen übergeben.

Aufgrund der mehr als positiven 
Resonanz sollte man sich unbedingt 
den 28. November 2020 merken und 
sofort im Kalender eintragen – auch 
der Samstag vor dem 1. Advent im 
nächsten Jahr wird im Zeichen des 
Schießsports stehen!

 Text: Torsten Hennes
 Fotos: SLG Roland Bremen
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Sport National: Niedersachsen-Bremen

Pars pro toto
Nein, hier geht es nicht um die 1976 

gegründete Rockband aus Los An-
geles. Natürlich geht es um Schieß-
sport! Und zwar um die – durchaus 
unterschiedlichen – Aktivitäten drei-
er Schießleistungsgruppen im Sport-
jahr 2019. Stellvertretend für all die 
zahllosen Aktivitäten aller 115 SLGn 
des Landesverbandes Niedersach-
sen/Bremen in den letzten zwölf Mo-
naten. Pars pro toto – drei SLGn für 
alle anderen.

Militärschützenclub Munster:
Nomen est omen: Der MSC Muns-

ter wurde 1993 im Hörsaal der Schieß-
inspektion der damaligen Panzertrup-
penschule von elf Soldaten aus der 
Taufe gehoben – auch heute noch 
haben die meisten Mitglieder des 
MSC einen militärischen Hintergrund 
als aktive Soldaten, Ehemalige oder 
Reservisten. Da sie rund um Muns-
ter in der Lüneburger Heide woh-
nen, sind Kasernen, Fahrzeuge, Waf-
fensysteme und Uniformen integraler 

Bestandteil ihres Alltags: Munster ist 
der größte Standort des Deutschen 
Heeres und der viertgrößte Stand-
ort der Bundeswehr überhaupt. Die 
umfangreichen und oftmals geräu-
schintensiven Aktivitäten auf den 
drei benachbarten Truppenübungs-
plätzen MUNSTER-NORD und -SÜD 
und BERGEN, im nahen Standort 

Endlich beginnt das Training, auf das sich alle akribisch vorbereitet haben!

Idealerweise schießt man im Team und berät und bespricht sich kameradschaftlich.

Faßberg oder im Erprobungszent-
rum Unterlüß der Rheinmetall Waf-
fe Munition prägen das Leben der 
Munsteraner (siehe Fotos).

Die Nähe zu den Truppenübungs-
plätzen hat aber auch Vorteile: Auch 

wenn die Bundeswehr den Zugang 
Dritter zu ihren Standortschießan-
lagen mittlerweile immer mehr ein-
schränkt, steht dem MSC an eini-
gen Terminen im Jahr ganztägig die 
Schießbahn 16 rechts auf MUNS-
TER-SÜD zur Verfügung. Und die 
bietet traumhafte Möglichkeiten in 
Bezug auf das Long-Range-Schie-

ßen – 300, 600, 800 und 1.000m von 
0800 bis 1600 auf acht Bahnen ne-
beneinander für bis zu 30 Schützen.

Und da am 4. Juli 2019 auch das 
Wetter mitspielte und ebenfalls 
traumhaft war, wurde es ein optima-
ler Trainingstag. Besonders für die 
drei Gäste der SLG Hameln, da Her-
mann den Artikel von Horst Mitera 
in der V0 02/2014 über das „Natur-
phänomen Mirage“ nicht nur dabei 
und gelesen, sondern auch verstan-
den und perfekt umgesetzt hatte. 
Da sage noch einer, dass die V0 kein 
wertvoller Lesestoff für Sportschüt-
zen sei!
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Sport National: Niedersachsen-Bremen

Team Mitteldeutschland:
Am 08. Oktober kommen mehrere 

Mails von Moni und Jürgen. Mit kur-
zem Text und vielen Fotos: Speck. 
Käse. Schnitzel. Speck, Käse und 
Schnitzel? Machen die beiden ei-
ne kulinarische herbstliche Rundrei-
se? Sind sie nicht wie sonst in Sachen 
Schießsport unterwegs?

Aber natürlich! Zusammen mit 
Marc und Lucian treten sie als nieder-
sächsisches Team bei unseren südli-
chen Nachbarn auf. „Speck und Kä-
se“, schreiben die beiden, „wer nicht 
weiß, was das bedeutet, der sollte 
zur Internationalen Austrian Open 
ins Brixental nach Hopfgarten rei-

sen. Sportschützen aus verschiede-
nen Ländern treffen sich dort in Ös-
terreich regelmäßig zum sportlichen 
Vergleich. Wie in den letzten Jahren 
war es auch heuer eine ausgebuch-
te Veranstaltung auf hohem Niveau. 

Der kameradschaftliche und respekt-
volle Umgang miteinander macht 
diesen Wettkampf zu etwas ganz Be-
sonderem – der weite Weg lohnt sich 
in jedem Fall!

Und vom Start bis zur Siegereh-
rung ist alles immer wieder top or-
ganisiert. Für die Verpflegung sorg-
te auch in diesem Jahr wie gewohnt 
perfekt die Küchen-Crew: Das mitt-
lerweile schon legendäre Schnitzel 
wie auch der selbstgebackene Ku-
chen sind dabei das absolute i-Tüp-
felchen.“

SLG Halsbek:
Die Halsbeker fahren zwar durch-

aus kreuz und quer durch das Nord-
deutsche Tiefland und nehmen 
regelmäßig an den Landesmeister-
schaften in Boitzen oder Hohenhorn 

teil. Aber da sie zu Hause über einen 
perfekten Schießstand verfügen, ver-
anstalten sie in der wettkampfarmen 
Winterzeit auch eigene Meisterschaf-
ten.

Am 10. November berichtete Nob-
by per Mail: „Wir haben auch in die-
sem Jahr wieder eine Vereinsmeis-
terschaft ZG 4 auf die Beine gestellt. 
Nur eine Disziplin, kein Sammelsuri-
um, keine krude Mischung von Kurz- 
und Langwaffe – und das Ganze kurz 
und knackig und spannend!

Halbautomat mit ZF, höchstmögli-
che Präzision in knappen fünf Sekun-
den (und das vier Mal nacheinander!): 
Dieses Angebot lockte 23 SLG-Mit-
glieder hinterm warmen Ofen her-
vor, tatsächlich erschienen sind dann 
gestern leider nur 17. So ist das halt 
im Winter, wenn die Infekte die At-
mung beeinträchtigen. Auch Henry 

war leider nicht dabei, sie macht zur-
zeit einen auf Pirat... sehr schade. Ich 
hatte zuvor nochmals meine Aufsich-
ten instruiert, auf was sie besonders 
achten sollten. Alles ging daher sei-
nen stressfreien Gang; der gesam-
te Wettkampf ist sehr gut und diszi-
pliniert abgelaufen. Und da ich jetzt 
zum Glück über EasyScore verfüge, 
war auch die Auswertung kein Prob-
lem mehr für uns.“

 Text: Ulrich de Vries
 Fotos: Ulrich de Vries (Artikel 

MSC Munster); Monika Porwoll-Ger-
des, Jürgen Gerdes (Artikel Team 
Mitteldeutschland); SLG Halsbek
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Sport National: Rheinland-Pfalz

Vertretung von Mossberg 
www.waffen-ferkinghoff.com
oder 09384 8821200

SINCE 1919

NEU
MOSSBERG 
930 JM Pro  
Wettkampfflinte

Neue Konstruktion  
von Mossberg mit  
den US-Spitzenschützen  
“Jerry und Lena Miculeks“.

UVP  1.349 EUR 

Am 2. November 2019 fand die 
jährliche SLG-Leiter Tagung bei gu-
ter Stimmung in den Räumen des SV 
Thaleischweiler-Fröschen 1980 e.V. 
statt. Uwe Wandernoth, Landesver-
bandsleiter Rheinland-Pfalz, freu-
te sich, den Anwesenden berichten 

SLG-Leiter Tagung 2019 in Thaleischweiler
zu können, dass es in 2019 eine Stei-
gerung um 123 Starts auf insgesamt 
1.890 Starts gegeben habe. Renner 
war die LM PP1-NPA-SM mit einem 
Zuwachs von 67 Starts.

An Anschaffungen ist eine neue 
Klappscheibenanlage-Großkaliber 

zu nennen. Ebenso wurde die Klapp-
scheibenanlage Flinte mit neuen 
Scheiben bestückt und gewartet. An 
Anträgen auf Befürwortungen habe 
es mehr als 200 gegeben. Eine nicht 
unerhebliche Belastung. Uwe bittet 
die SLG-Leiter, die Anträge vor dem 
Versand an ihn auf Vollständigkeit zu 
prüfen, weil es sonst zu – vermeidba-
ren – Verzögerungen im Befürwor-
tungsverfahren kommt.

Uwe dankt den Sponsoren, die den 
Landesverband immer wieder groß-
zügig unterstützen: Frankonia Bex-
bach, WieLaLa Alzey sowie Visier.

Und noch eine gute Nachricht: 
Trotz z.T. gestiegener Kosten für 
Stände, Medaillen und Helferpau-
schalen werden die Startgelder nicht 
erhöht.

 Text und Fotos:
Thomas Brammer-Türck
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Sport National: Schleswig-Holstein

Ein großes Dankeschön an die Macher
5. Hagener Flinten Cup

Schützen aus sieben Bundeslän-
dern trafen sich in Stade Hagen am 
23. November zum Wettkampf mit 
der Flinte. Es war zum Glück nicht 

ganz so kalt, so das unser recht klei-
nes RO-Team, dass den gesamten 
Tag auf dem Stand aushalten musste, 
nicht zu sehr gefroren hat.

Unsere Gäste jedenfalls waren alle 
vom Wettkampf begeistert.

 Text und Fotos:
Jens Müller

Impressionen
Bilder sagen mehr als Worte

Probeanschlag.

Frank-Michael in aller Ruhe.
Stolze Schützen.

Ob sie schmeckt?

PP1 mit der Flinte. Die begehrten Pokale.Christoper in aller Ruhe.
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Sport National: Schleswig-Holstein

Ein Super Start in das Jahr 2020
16. Dreikönigspokal der SLG Stade-Hagen e.V.

Unser Team beim Dreikönigspokal 2020.

Ohne Stress und mit Spaß – so soll es sein.

Top-Ergebnis von Frank.

Oder auch Freude pur.

Es lag kein Schnee und auch die 
Temperaturen lagen im Plus, beste 
Bedingungen also am 4. Januar das 
Sportjahr 2020 mit einem Wettkampf 
zu beginnen. Wie immer waren die 
meisten Teilnehmer gute Freunde, 
keine Ahnung wie sie das anstellen 
Startplätze zu bekommen bei dem 
großen Andrang bei der Anmeldung 
in Easy Score.

Wir konnten aber auch wieder 
„Neue“ bei uns begrüßen. Die SLG 

Braunschweig war zum ersten Mal bei 
uns zu Gast. Es klappte alles perfekt, 
213 Starts ohne Probleme, der Ver-
such mit der neuen Disziplin Sports 
Carbine PP1 war mangels passen-
der Waffen leider ein Flop, wird sich 
wohl ändern, denn sie macht mächtig 
viel Spaß. Apropos, Spaß den hatten 
glaube ich alle.

Wenn es dann noch gute Ergebnis-
se bringt… Unser Frank konnte es zu 
erst gar nicht fassen, ein Traumergeb-
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Ohne unsere Mädels geht nichts. Gute Freunde in der Königsloge.

Gegenseitige Auswertung. SLG Hafen Hamburg e.V. im neuen Outfit.

nis bei NPA Service Pistol B, mal so 
eben 117 Ringe! Viele andere schos-
sen ebenfalls TopErgebnisse, diese 
findet Ihr in den Ergebnislisten. Dies-
mal aber einmal Fotos der Macher.

 Text: Jens Müller
 Fotos: Barbara Eichorn und

Frank Bencke

alljagd_vo0219.qxd  27.05.2019  9:57 Uhr  Seite 1
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Sport National: Thüringen

Thüringens beste Schützen 2019
Am 14. Dezember 2019 war es wie-

der soweit. Auf dem Schießstand 
Trügleben bei Gotha fand die alljähr-
liche zentrale Siegerehrung zum Ab-
schluss der Wettkampfsaison statt. 
Schützen aus allen Ecken Thüringens 
kamen, um ihre wohl verdienten Po-
kale und Urkunden feierlich in Emp-
fang zu nehmen, die eine Auszeich-
nung für sehr gute Schießleistungen 
unserer Schützen darstellen. Da-
bei zeigt sich, dass einzelne Schüt-
zen bestimmte Disziplinen regelrecht 
dominieren und es so der Konkur-
renz sehr schwer machen, auch ein-
mal vordere Plätze zu belegen. So 
konnte unser stellvertretender Lan-
desverbandsleiter René Weitz von 
der SLG Ehrenstein Ohrdruf e.V. (sie-
he Foto oben) im Laufe des Jah-

res mehrere erste sowie auch zwei-
te und dritte Plätze als Einzelschütze 
und in Mannschaftswertungen in ver-
schiedenen Disziplinen im Lang- und 
Kurzwaffenbereich belegen und ist 
somit momentan unser erfolgreichs-
ter Sportschütze im Landesverband 
Thüringen. Im statischen Kurzwaffen-
bereich führt kein Weg an unserem 
Sportkameraden Ralf Bommer von 
der SLG Rhön/Werra e.V. vorbei. Er 
dominiert sämtliche Kaliberwertun-
gen der Disziplin Sportpistole 2 (SP2) 
und ist auch mit der Dienstpistole 2 

v.l. Ralf Rehmann, Hubert Groß (beide 
SLG Leinatal 08 e.V.)

Siegerehrung, v.l. Michael Wesche (Schriftführer), René Weitz (stellv. LV-Leiter), René Becker (Landessportleiter)

Disziplin SLG Mannschaft Ergebnis
DF2 Zella-Mehlis Brunke, Herrmann, M.Sillmann, N. Sillmann 115,21
RF2 Zella-Mehlis Brunke, Herrmann, M.Sillmann, N. Sillmann 36,34
DF2 (Herbstcup) Zella-Mehlis Brunke, M.Sillmann, N. Sillmann 111,31
RF2 (Herbstcup) Zella-Mehlis Herrmann, M.Sillmann, N. Sillmann 34,13
SF2 (Herbstcup) Zella-Mehlis Brunke, M.Sillmann, N. Sillmann 28,56
EPP Rifle (Herbstcup) Zur Mühlburg 1 Becker, Eichhorn, Konrad 705
DG1 Trügleben Amling, Fellert, Möller 517
DG2 Rhön / Werra A.König, J.König, Wehner 459
DG1 (Winterpokal) Trügleben Baumbach, Möller, Schröck 519
ZG1 Rhön / Werra Eichel, A.König, J.König 269
ZG3 Gera-Leumnitz Eckardt, Räche, Steimann, Glöckner 353
ZG4 Ehrenstein Ohrdruf Heym, Kühn, Weitz 316
ZG4 mod. Ehrenstein Ohrdruf Freyboth, Heym, Weitz 319
ZG5 Gera-Leumnitz Glöckner, Räche, Steimann 720
PP1 Zur Mühlburg Becker, Eichhorn, Hermann 776
NPA Ehrenstein Ohrdruf Freyboth, Kraus, Weitz 210
KK Leinatal 08 Ansahl, Rehmann, Voigt 507
DP1 Leinatal 08 Huppel, Rehmann, Voigt 372
DP2 Rhön / Werra Bommer, A.König, J.König 386
DP3 Trügleben 1 Baumbach, Fellert, Möller 353
DR1 Leinatal 08 Rücker, Triebel, Voigt 287
SP1 Leinatal 08 Berlet, Huppel, Voigt 825
SP2 9mm Rhön / Werra Bommer, A.König, J.König 782
SP2 .357 Magnum Rhön / Werra Bommer, A.König, J.König 784
SP2 .45 ACP Drei Gleichen Sch. 2011 Ehrhardt, Hübel, Scholz 578

(DP2) und dem Dienstrevolver (DR) 
der Beste. In den Flintendisziplinen 
Doppelflinte 2 (DF2), Repetierflinte 2 
(RF2) und Selbstladeflinte 2 (SF2) ist 
es fast unmöglich, schneller zu schie-
ßen als Mario Sillmann von der SLG 
Zella-Mehlis e.V.

Die Spezialisierung einzelner  
Schießleistungsgruppen auf bestimm-
te Waffenarten und Disziplinen kann 
sich durchaus auszahlen. Dies ist 
deutlich ersichtlich, wenn man sich 
beide Ergebnislisten anschaut. So 
dominiert die SLG Zella-Mehlis e.V. 

Alle erstplatzierten Schießleistungsgruppen in Wettkämpfen mit Mannschaftswertung.
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Sport National: Thüringen

Disziplin Name SLG Ergebnis
SF1 René Weitz Ehrenstein Ohrdruf 17,89
RF1 Frank Rumpel Drei Gleichen Schützen 2011 15,63
DF2 Mario Sillmann Zella-Mehlis 30,54
RF2 Mario Sillmann Zella-Mehlis 8,48
SF2 Stefan Gerstenberger Parabellum-Nordhausen 7,02
DF2 (Herbstcup) Mario Sillmann Zella-Mehlis 31,37
RF2 (Herbstcup) Mario Sillmann Zella-Mehlis 7,9
SF2 (Herbstcup) Mario Sillmann Zella-Mehlis 6,55
.30 M1 Carbine 50m Frank Beyer Freie Schützen Sonneberg 193
.30 M1 Carbine PP1 Peter Huller Freie Schützen Sonneberg 268
EPP Rifle René Becker Zur Mühlburg 244
NPA Rifle (keine LM) René Weitz Ehrenstein Ohrdruf 112
EPP Rifle (Herbstcup) René Becker Zur Mühlburg 245
DG1 René Weitz Ehrenstein Ohrdruf 186
DG2 René Weitz Ehrenstein Ohrdruf 159
DG3 René Weitz Ehrenstein Ohrdruf 429
DG4 Ingo Baumbach Trügleben 363
DG1 (Winterpokal) René Weitz Ehrenstein Ohrdruf 179
ZG1 Kai Eichel Rhön / Werra 95
ZG2 Alexander Eckardt Gera-Leumnitz 106
ZG3 David Glöckner Gera-Leumnitz 118
 Alexander Eckardt Gera-Leumnitz 118
ZG4 Thorsten Wehner Rhön / Werra 114
ZG4 mod. René Weitz Ehrenstein Ohrdruf 115
ZG5 Roland Raeche Gera-Leumnitz 243
SG1 Markus Hartung Gera-Leumnitz 296
SG2 Markus Hartung Gera-Leumnitz 297
FG1 Alexander Eckardt Gera-Leumnitz 591
PP1 René Becker Zur Mühlburg 291
PP1 OS Thomas Groll Körner 262
NPA René Weitz Ehrenstein Ohrdruf 81
NPA OS Thomas Groll Körner 90
SM Hans-Jürgen Ehrhardt Drei Gleichen Schützen 2011 277
SM OS Thomas Groll Körner 271
KK Donald Kutz PSV Erfurt 183
DP1 Steffen Bischof Schauenburg-Horst Friedrichroda 140
DP2 Ralf Bommer Rhön / Werra 144
DP3 Ingo Baumbach Trügleben 133
DR1 Ralf Bommer Rhön / Werra 142
SP1 Torsten Berlet Leinatal 08 280
SP2 9mm Ralf Bommer Rhön / Werra 286
SP2 .357 Magnum Ralf Bommer Rhön / Werra 271
SP2 .45 ACP Ralf Bommer Rhön / Werra 274
SP2 .44 Magnum Ralf Bommer Rhön / Werra 273

v.l. Mario Sillmann, Norbert Sillmann (beide SLG Zella-Mehlis e.V.),  i.V. 
Thorsten Wehner (SLG Rhön/Werra e.V.)

v.l. René Becker (Landessportleiter), Annette König (SLG 
Rhön/Werra e.V.), Axel Voigt (Landesverbandsleiter)

die Flintendisziplinen. Die SLG Freie 
Schützen Sonneberg e.V. ist beim .30 
M1 Carbine quasi ohne Konkurrenz. 
Bei diversen Büchsen-Wettkämpfen, 
ob mit klassischer Visierung oder mit 
Zielfernrohr, ist die SLG Gera-Leum-
nitz ganz vorn, gefolgt von den SLGen 
Ehrenstein Ohrdruf e.V., Rhön/Werra 
e.V. und Trügleben e.V.. Die noch jun-
ge Disziplin EPP Rifle hat die SLG Zur 
Mühlburg für sich entdeckt. In den 
Kurzwaffen-Disziplinen ist die SLG 
Leinatal 08 e.V. wiederholt mit star-
ken Mannschaften vertreten, die die 
Konkurrenz in die Schranken weisen.

Für die vielen anderen Schießleis-
tungsgruppen und Einzelmitglie-
der des Landesverbandes Thüringen 
können diese Wettkampfergebnisse 
des Jahres 2019 Ansporn sein, durch 
kontinuierliches Training, vielleicht 
auch durch das geschickte Besetzen 
von Nischen innerhalb der Sportord-
nung des BDMP e.V., dafür zu sorgen, 
dass 2020 und in den nächsten Jah-
ren auch ihr Name in den Wettkampf-
resultaten erscheint.

Abschließend möchte der Landes-
vorstand daran erinnern, dass am 
14.03.2020 ab 10.00 Uhr im Hotel 
Lindenhof in Gotha die diesjährige 
SLG-Leitertagung stattfindet und um 
rege Teilnahme gebeten wird. Die 
Einladung und das  Anmeldeformu-
lar sind auf der Homepage des Lan-
desverbandes (https://www.bdmp-
lvth.de) zu finden.

 Text und Fotos: 
René Sebastian

Referent Öffentlichkeitsarbeit im
LV Thüringen im BDMP e.V.

www.bdmp-lvth.de
Alle erstplazierten Schützen des Jahres 2019, Wettkämpfe ohne separate Kennzeichnung 
sind Landesmeisterschaften (LM).                           Quelle Ergebnisse: www.bdmp-lvth.de
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Traueranzeigen

Nach über 30jähriger aktiver Mitgliedschaft haben wir unseren
hochgeschätzten Freund und Sportkameraden verloren

Gerhard Hoffmann
* 10. September 1945      † 26. Oktober 2019

Er wird uns fehlen und wir werden ihm stets ein
ehrendes Gedenken bewahren.

Die Mitglieder der SLG Unterdill

Nachruf

Die SLG Nordbaden e.V. trauert um ihr Gründungsmitglied

Hauptmann d.R.

Rolf App,
der nach kurzer schwerer Krankheit im Alter von 70 Jahren

am 17. Dezember 2019 verstorben ist.

Wir verlieren mit Rolf einen guten Freund und einen treuen Schützenkameraden.

Wir werden sein Andenken in Ehren halten.

In stillem Gedenken
Deine Kameraden der SLG Nordbaden e.V.

Die SLG Stoaberg trauert um ihr Mitglied und ihren Kassier

Reinhold Lorenz
aus Röhrnbach, 

der unfassbar für uns und völlig unerwartet von uns gegangen ist.
Reinhold war ein leidenschaftlicher Sportschütze.

Er wird uns immer in guter Erinnerung bleiben und es ist uns eine Ehre,
ihn gekannt zu haben.

Unser Mitgefühl gilt seiner Familie.

Die Mitglieder der SLG Stoaberg e. V.
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Traueranzeigen

Wir trauern um das Gründungsmitglied und
den langjährigen Vize-Vorsitzenden unserer SLG

Herrn

Siegfried Paul
* 8. Februar 1937     † 29. November 2019

Wir verlieren mit ihm einen guten Kameraden und aktiven Sportschützen,
den wir in dankbarer Erinnerung behalten werden.

Deine Kameraden der SLG Magdeburg – Südost

Wir trauern um einen guten Freund und Vereinskameraden.

Nach langer Krankheit verstarb im Alter von 68 Jahren
am 29. Dezember 2019 unser Sportfreund

Hans-Ulrich Schmidt
Unser Mitgefühl gehört seinen Angehörigen und Freunden.

Die Mitglieder der SLG Stralsund

Die SLG Hörselberg trauert um ihr
Gründungs- und langjähriges Vorstandsmitglied

Hans-Joachim Hübner
* 3. September 1944     † 8. Januar 2020

Plötzlich und unerwartet haben wir einen guten Freund
und treuen Schützenkameraden verloren.

Der Schmerz ist unendlich groß, und es wird sehr viel Zeit brauchen
den Verlust zu verstehen.

Wir werden ihm stets ein ehrendes Andenken bewahren
und ihn in dankbarer Erinnerung behalten.

Unser Mitgefühl gilt seiner Familie und allen Angehörigen.

Deine Freunde von der SLG Hörselberg / Thüringen
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Der An- und Verkauf erfolgt nach den Bestimmungen des Waffengesetzes. Zum Erwerb von Schusswaffen und Munition ist eine 
Erwerbserlaubnis notwendig. – Bitte beachten Sie, für alle Anzeigen mit folgendem Symbol ! gilt: Abgabe nur an Inhaber
einer Erwerbserlaubnis!

 VERKAUF
!
Verkaufe
Revolver Ruger Super Redhawk
Kaliber .44 Magnum, 9,5“ Lauf, stain-
less steel, sehr schönes Stück, we-
nig geschossen, Holzgriffschalen mit 
Gummiummantelung, Gewicht ca. 1,6 
kg, aktueller Neupreis ca. 1.500,- €. 
VB 950,- €

Pump Gun Remington 870 Express
Kaliber 12/76 Magnum, verlängertes 
Magazin, wenig geschossen, schöner 
Holzschaft, aktueller Neupreis ca. 
900,- €, VB 600,- €

Schwedenmauser Carl Gustav
M96, Kaliber 6,5x55mm, gut erhal-
ten, VB 250,- €

Bilder auf Anfrage.

Kontakt: ingo.dass@t-online.de
Wohnort: Wiesbaden

!
Verkaufe
PPC 1500 Revolver S+W 38 Spez., 
6 Zoll, Weyand Tuning, fast neuwer-
tig, super Schussleistung, Schicht-
holz Matchgriff, mit Speedloader 
und Schnellzugholster, komplett VB 
1.500,- €

Alfred Weber
Tel. 06561 7773

!
1 Bockdoppel-Flinte, BAIKAL, brün-
niert, guter Zustand, wenig geschos-
sen, Kal. 12/70, mit Wechsel-Lauf, 
Ejektor, auch Kal. 12/70, Einabzug, 
sehr schön, Bilder + Infos gerne per 
E-Mail, VB 330,– €

Karl Renkl
Mobil 0176 64357070

BDMP-Schießscheiben 

in unserem Shop erhältlich.

braun-network GmbH
Abteilung Schießscheiben
Benzstraße 5  
D-57290 Neunkirchen

02735 61978-17 
0800 6199942 (kostenlose Hotline)

02735 61978-15

info@schiess-scheibe.de
www.schiess-scheibe.de



Nähere Informationen erhalten Sie bei FRANKONIA –  
frankonia.de oder in einer unserer Filialen.

1 CZ Pistole CZ P-10 C Optics Ready
Nachfolgemodell der P-09, Neuheit im 
Segment der „Striker Fire Action“-System- 
Pistolen. Optics Ready: Montage einer 
Vielzahl an Visierungen verschiedenster 
Hersteller über spezielle Montageplatte 
möglich. Glasfaserverstärkter Polymer-
rahmen, teilgespanntes Abzugssystem, 
nahezu gerade Abzugszunge. Schlag-
bolzenschloss. Integrierte Sicherung mit 
kurzem Abzugsweg, drei austauschbare 
Griffrücken, beidseitige Bedienelemente, 
markantes Checkering. Magazinkapazität 
15 Patronen, Abzugsgewicht 1.800-2.000 g,  
Lauflänge 102 mm (4 “), Abmessungen 
(LxBxH) 132x32,2x187 mm, Gewicht 760g. 
Nr. 2000724 699,- 

2 TOPSHOT COMPETITION 
 Faustfeuerwaffenpatronen 
Matchpatronen, entwickelt für das 
präzise Scheibenschießen. Hochwertige 
Komponenten sind Garant für eine leis-
tungsstarke Patrone. Vollmantel-Rundkopf 
mit Tombakmantel, Messinghülse mit 
Boxerzündung, Packungsinhalt 50 Stück.  
Nr. 160513, Kaliber 9 mm Luger,  
8 g/124 grs. Vlm Rk 14,60 
Nr. 171543, Kaliber .45 ACP,  
14,6 g/230 grs. 24,80

3 TOPSHOT COMPETITION KK- Patro- 
nen Standard Velocity .22 lfB. 
Preisgünstig und damit ideal für Training 
und Wettkampf. Weich schießend, mit he-
rausragender Präzision. Auf modernsten 
Maschinen unter Verwendung qualitativ 
hochwertiger Materialien gefertigt.  
V0 = 326 m/s, Geschossgewicht 
(Blei-Rundkopf) 2,6 g/40 grs. Packungs- 
inhalt 50 Stück. 
Nr. 166449 5,10

4 TOPSHOT COMPETITION Büchsen-
patrone 
Ideal für Training und Wettkampf: zuver-
lässig, top Präzision und hohe Qualitäts-
standards – und alles zu einem sehr gu-
ten Preis-Leistungsverhältnis. Vollmantel 
BT, Messinghülse mit Boxerzündung. 
Nr. 160512, Kaliber .223 Rem, 3,6g/55grs,  
Packungsinhalt: 100 Stück 53,- 
Nr. 171545, .308 Win. 9,6g/148grs, 
Packungsinhalt: 50 Stück 44,-

Abgabe nur an Inhaber einer Erwerbser-
laubnis. Bitte Erwerbsberechtigung mit 
einsenden. Alle Preise in Euro.

 
 Artikel 2-4: Achtung! Gefahr durch Feuer oder 
Splitter, Spreng- und Wurf stücke. Von Hitze, 
heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen 
und anderen Zündquellenarten fernhalten. 
Nicht rauchen.

Aktuelle Sonder- 
und Mengenpreise 
auf frankonia.de

•  kompatibel mit einer Vielzahl 
an Visierungen

•  robuste und widerstandsfähige Montage

•  Fallsicherheit: automatische Blockierung 
des Schlagbolzens

•  drei austauschbare  Griffrücken: S, M, L

•  beidseitig flacher Verschluss- 
und Magazinfang

1  Pistole CZ P-10C 
Optics Ready

699,-

2  Faustfeuerwaffenpatrone 9 mm Luger
1460

4  Büchsenpatrone .223 Rem.
53,-

3  KK-Patrone  
Standard  
Velocity .22 lfB

53,-
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